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Formularfelder zuriicksetzen

Antrag auf Gruppen-Unfallversicherung fir private Bauhelfer

Vermittlername Iﬁ Neuantrag
[i Ersatzantrag

Ii Anderungsantrag

Vermittlernummer

Aufzuhebende Vertrage

Ist der/die Antragsteller/in bereits Kunde/Kundin bei unserer Gesellschaft? Versicherungsschein-Nr. unserer Gesellschaft: Kundennummer:

Iﬁia Enein

Personliche Daten

Ii Herr Ii Frau E Divers E Firma Ii

Name

Vorname, Titel

Zusatzzeile

StralRe, Haus-Nr.

Postleitzahl Ort / Deutschland

Telefon-Nr.* privat* geschéftlich*

E-Mail* Staatsangehdorigkeit*

Geburtsdatum* (TT/MM/J3J) derzeitige Tatigkeit/Beruf* Familienstand*

Die mit *) gekennzeichneten Daten sind freiwillige Angaben, die fiir die Tarifierung nicht erforderlich sind.

Lastschriftverfahren

SEPA Lastschriftmandat [ fur eine einmalige Zahlung Mandatsreferenznummer wird Glaubigeridentifikation

separat mitgeteilt DE9827700002103396
Ich/Wir erméchtige/n die Dialog Versicherung AG, Beitrdge von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich/weisen wir mein/unser Kreditinstitut an, die
dieses Konto betreffenden Lastschriften der Dialog Versicherung AG einzuldsen.
Hinweis: Ich kann/Wir kénnen innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, bei meinem/unserem Kreditinstitut die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es
gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

IBAN BIC
(Lo 0 S e S e ey A N )

Name des Kreditinstituts Ort Datum (TT/MM/JJ)

I Y B

Unterschrift des/ der Kontoinhabers/in

Bitte nur ausfullen, wenn der Versicherungsnehmer/Antragsteller nicht der o0.g. Kontoinhaber ist.
Name, StraBe und Hausnummer, Land, Postleitzahl und Ort

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erhalten Sie unter www.dialog-versicherung.de/datenschutz.

Vertragsbeginn/Vertragsdauer/Zahlweise

Versicherungsbeginn Versicherungsablauf Hinweis: Der Vertrag erlischt automatisch nach Ablauf der Versicherungsdauer, ohne dass es einer
—12 Uhr - —12 Uhr— gesonderten Kiindigung bedarf.
(frihestens

Antragseingang
beim Versicherer)

Dauer Entspricht der gewdahiten Dauer des Bauvorhabens

Zahlweise Einmalbeitrag

Hinweis zu den Folgen einer vorvertraglichen Anzeigepflichtverletzung

Samtliche Fragen des Antrages missen deutlich, vollstandig und wahrheitsgemaf durch den Antragsteller beantwortet werden. Bei grob fahrléssiger oder vorsatzlicher Verletzung der
Anzeigepflicht kdnnen wir ganz oder teilweise leistungsfrei sein. Bei fahrlassiger Verletzung der Anzeigepflicht kbnnen wir das Recht zur riickwirkenden Vertragsanpassung haben (z.B.
Beitragsanpassung / Leistungsausschluss) oder den Versicherungsvertrag kiindigen. Ein Vertragsanpassungsrecht beschrankt auf den Beginn der laufenden Versicherungsperiode oder
Kiindigungsrecht, kann auch im Falle einer schuldlosen Verletzung der Anzeigepflicht bestehen. Hierzu verweisen wir ausdriicklich auf unsere Belehrung ,,Mitteilung nach § 19
Abs. 5 VVG uber die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht“. Sie finden diese am Ende dieses Dokuments.

=
5000055 01/01.2025 lvoné Ein Unternehmen der [ESJdr2N
GENERALI



Risikoangaben zum Bauvorhaben

Hinweis: Kurzfristige Vertrage mit unterjahriger Vertragsdauer / Bauzeit werden nach dem Kurzfristtarif berechnet. Bitte richten Sie lhre Anfrage an: service@dialog-versicherung.de

Dauer des Bauvorhabens: 1 Jahr

Risikoanschrift zum Bauvorhaben:

(oder Flurstick und Flurnummer) StraRe, Hausnr.:
PLZ, Ort:

Daten der zu versichernden Personen oder Gruppe Bauhelfer
Versicherungsschutz wird gewéhrt gemafl AUB 88 Fassung 2008 (11234)

Deckungsumfang

Versichert sind nur Unfélle, die den Versicherten auf dem Baugrundstiick des Versicherungsnehmers, wahrend der in seinem Auftrage ausgefiihrten Bauarbeiten, zustof3en.
Nicht versichert sind jedoch die Bediensteten eines beauftragten Bauunternehmens.

Der Bauherr / die Bauherrin (einschlieRlich Ehegatte / in / Lebenspartner) gelten nicht als Bauhelfer. (sofern nicht zusétzlich beantragt s.u.)

Nicht versicherungsfahige Personen

Nicht versichern kénnen wir Personen, die gesundheitlich bedingte Beeintrachtigungen ihrer Selbsténdigkeit oder ihrer Fahigkeiten aufweisen und deshalb auf Dauer fremder Hilfe
bedirfen. Diese Voraussetzungen werden von Personen erfillt, die aufgrund einer korperlichen, psychischen oder kognitiven Beeintrachtigung entsprechend der gesetzlichen
Pflegeversicherung mindestens den Pflegegrad 3 (§ 15 SGB Xl) eingestuft werden kénnen.

Versicherte Personen oder Gruppe Bauhelfer
Maximale Anzahl der am Bau tatigen Personen: Personen Hinweis:
_— Es mussen mindestens 3 Personen versichert werden.

Geben Sie unbedingt die maximal in Frage kommende Anzahl der

am Bau beteiligten Personen an.

Sofern die Unfallversicherung ohne Namensnennung abgeschlossen

|D_ja ID_ nein wird, ist immer die maximale Anzahl der am Bau tatigen Personen
zu versichern. Voraussetzung fur die Gewahrung des
Versicherungsschutzes ist, dass auf der Baustelle des
Versicherungsnehmers gleichzeitig nicht mehr Personen als im
Antrag angegeben, beschéftigt sind.

Mdchten Sie die Gruppenmitglieder namentlich erfassen?

Méchten Sie den Bauherr / die Bauherrin (einschlielich Ehegatte / in oder ID_ ja ID_ nein Anzahl Personen:

Lebenspartner / in) mit der gleichen Summenkombination mitversichern?

Namensverzeichnis der zu versichernden Personen (Bei Unfallversicherung mit Namensnennung)

Lfd.Nr. Vorname Nachname Geburtsdatum (TT/MM/JJ)
1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Hinweis: Sofern Sie eine groRere Gruppe Bauhelfer namentlich erfassen méchten, richten Sie lhre Anfrage zur Erfassung an: service@dialog-versicherung.de

Versicherungssummen

Invaliditatsgrundsumme | Invaliditatsleistung bei Unfall-Tod Krankenhaustagegeld Bergungskosten Nettoeinmalbeitrag
100 % Invaliditéat und Genesungsgeld - beitragsfrei - je versicherte Person
(Progression 350 %) (bei einjahriger Dauer des
Bauvorhabens)*)

|u_ 30.000 EUR 105.000 EUR 10 EUR 25.000 EUR 29,10 EUR
ID— 30.000 EUR 105.000 EUR 5.000 EUR 10 EUR 25.000 EUR 31,60 EUR
ID 40.000 EUR 140.000 EUR 15 EUR 25.000 EUR 39,80 EUR
IF 40.000 EUR 140.000 EUR 5.000 EUR 15 EUR 25.000 EUR 42,30 EUR
o 50.000 EUR 175.000 EUR 20 EUR 25.000 EUR 50,50 EUR
ID 50.000 EUR 175.000 EUR 5.000 EUR 20 EUR 25.000 EUR 55,50 EUR
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Beitragsberechnung in EUR

Anzahl Personen (Bauhelfer X Nettoeinmalbeitrag je versicherte Person = Nettoeinmalbeitrag EUR ‘ ‘
+ ggf. Bauherren)

+ Versicherungsteuer (19 %) ‘ ‘

Bruttoeinmalbeitrag*) EUR ‘ ‘

*) bei zweijahriger Dauer des Bauvorhabens betragt der Beitrag das Doppelte des Bruttoeinmalbeitrages

Antragsfragen

Vorversicherungen, Vorschaden

IBesteht oder best: bei einer anderen Gesellschaft Versicherungsschutz fiir das beantragte Risiko?
nein O ja Gesellschaft: Versicherungsscheinnummer: Ablaufdatum: gekiindigt zum: gekiindigt von:

b es zu den zu \ersichernden Risiken in den vergangenen 5 Jahren Vorschaden?
nein O ja Schadenart: Schadenursache: Anzahl der Schaden Gesamtentschédigung EUR

| |

Bitte beachten:

Sind zu einzelnen benannten zu versichernden Personen erhebliche Krankheiten oder Gebrechen bekannt, ist es fur die abschlieBende Beurteilung des zu tbernehmenden
Risikos erforderlich, dass die jeweilige zu versichernde Person die Zusatzerklarung zur Unfallversicherung (Formular Nr.11112) ausfullt und Sie diese Zusatzerklarung
zusammen mit dem Antrag einreichen.

Hinweis:
Zur Prufung und Ergénzung lhrer Angaben zu bestehenden Vorschaden und Vorversicherung kann ein Datenaustausch mit anderen Versicherern erforderlich werden.

Vertragsgrundlagen

Versicherungsschutz wird auf der Grundlage der vereinbarten Versicherungsbedingungen sowie der ggf. vereinbarten Zusatzbedingungen, Besonderen Bedingungen und Klauseln
gewahrt, welche lhnen mit den zugehorigen Vertrags- und Kundeninformationen zusammen mit den wichtigen Hinweisen zu Ihrem/n Versicherungsvertrag/-vertragen tibergeben wurden.
Folgende beigefiigten / ausgehéndigten Anlagen werden Vertragsbestandteil:

. Allgemeine Unfallversicherungsbedingungen (AUB 88 Fassung 2008)

. Zusatzbedingungen fiir die Gruppen-Unfallversicherung

. Besondere Bedingungen fiir die Versicherung von Bergungskosten in der Unfallversicherung

. Besondere Bedingungen fir die Unfallversicherung mit progressiver Invaliditatsstaffel 350 %-Modell

Widerrufsbelehrung

Widerrufsbelehrung

Abschnitt 1
Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise

Widerrufsrecht

Sie kénnen lhre Vertragserklarung innerhalb einer Frist von 14 Tagen ohne Angabe von Griinden in Textform (z. B. Brief, E-Mail) widerrufen.
Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem lhnen

* der Versicherungsschein,

« die Vertragsbestimmungen,
einschlie3lich der fur das Vertragsverhaltnis geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen, diese wiederum einschlieRlich der
Tarifbestimmungen,

* diese Belehrung,

* das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten,

* und die weiteren in Abschnitt 2 aufgefiihrten Informationen

jeweils in Textform zugegangen sind.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist gentigt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: Dialog Versicherung AG,
Adenauerring 7, 81737 Munchen. Bei einem Widerruf per E-Mail ist der Widerruf an die E-Mail-Adresse service@dialog-versicherung.de zu
richten.

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und der Versicherer hat Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des
Widerrufs entfallenden Teil der Beitrdge zu erstatten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der
Widerrufsfrist beginnt. Den Teil des Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entféllt, darf der Versicherer in diesem Fall
einbehalten; dabei handelt es sich um einen Betrag in Hohe von 1/360 EUR pro Tag. Der Versicherer hat zuriickzuzahlende Betrage
unverziglich, spatestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs, zu erstatten.

Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, so hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene
Leistungen zuriickzugewéahren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.

Besondere Hinweise

lhr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdriicklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch vom Versicherer vollstandig erfullt
ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgelbt haben.

Abschnitt 2
Auflistung der fur den Fristbeginn erforderlichen weiteren Informationen

Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informationen werden die Informationspflichten im Folgenden im Einzelnen aufgefiihrt:
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Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen

Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Verfligung zu stellen:

1. die Identitét des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, tber die der Vertrag abgeschlossen werden soll; anzugeben ist auch das
Handelsregister, bei dem der Rechtstrager eingetragen ist, und die zugehérige Registernummer;

2. die ladungsfahige Anschrift des Versicherers und jede andere Anschrift, die fiir die Geschaftsbeziehung zwischen dem Versicherer und Ihnen
mafRgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder -gruppen auch den Namen eines Vertretungsberechtigten; soweit die
Mitteilung durch Ubermittlung der Vertragsbestimmungen einschlieRlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bediirfen die
Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;

3. die Hauptgeschéftstatigkeit des Versicherers;
4. die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbesondere Angaben iber Art, Umfang und Falligkeit der Leistung des Versicherers;

5. den Gesamtpreis der Versicherung einschlieRlich aller Steuern und sonstigen Preisbestandteile, wobei die Beitrage einzeln auszuweisen sind,
wenn das Versicherungsverhaltnis mehrere selbstandige Versicherungsvertrage umfassen soll, oder, wenn ein genauer Preis nicht angegeben
werden kann, Angaben zu den Grundlagen seiner Berechnung, die Ihnen eine Uberpriifung des Preises ermdglichen;

6. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfullung, insbesondere zur Zahlungsweise der Beitrage;

7. die Befristung der Gultigkeitsdauer der zur Verfigung gestellten Informationen, beispielsweise die Gultigkeitsdauer befristeter Angebote,
insbesondere hinsichtlich des Preises;

8. Angaben darliber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere iber den Beginn der Versicherung und des Versicherungsschutzes sowie die
Dauer der Frist, wahrend der der Antragsteller an den Antrag gebunden sein soll;

9. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausiibung, insbesondere Namen und Anschrift
derjenigen Person, gegentber der der Widerruf zu erklaren ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschlieBlich Informationen tber den Betrag,
den Sie im Falle des Widerrufs gegebenenfalls zu zahlen haben; soweit die Mitteilung durch Ubermittlung der Vertragsbestimmungen einschlieRlich
der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bediirfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;

10. Angaben zur Laufzeit des Vertrages;

11. Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere zu den vertraglichen Kiindigungsbedingungen einschlielich etwaiger Vertragsstrafen;
soweit die Mitteilung durch Ubermittlung der Vertragsbestimmungen einschlieRlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedirfen
die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;

12. die Mitgliedstaaten der Europaischen Union, deren Recht der Versicherer der Aufnahme von Beziehungen zu Ihnen vor Abschluss des
Versicherungsvertrags zugrunde legt;

13. das auf den Vertrag anwendbare Recht, eine Vertragsklausel Giber das auf den Vertrag anwendbare Recht oder tUber das zustandige Gericht;

14. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in diesem Abschnitt genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden, sowie die
Sprachen, in denen sich der Versicherer verpflichtet, mit Inrer Zustimmung die Kommunikation wéahrend der Laufzeit dieses Vertrags zu fiihren;

15. einen moglichen Zugang fur Sie zu einem auf3ergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren und gegebenenfalls die Voraussetzungen
fur diesen Zugang; dabei ist ausdriicklich darauf hinzuweisen, dass die Méglichkeit fiir Sie, den Rechtsweg zu beschreiten, hiervon unberiihrt
bleibt;

16. Name und Anschrift der zustédndigen Aufsichtsbehérde sowie die Mdglichkeit einer Beschwerde bei dieser Aufsichtsbehdrde.

lhre Dialog Versicherung AG

Empfangsbestéatigung

Ich bestatige, dass ich rechtzeitig vor Unterzeichnung dieses Antrages, die der/den beantragten Versicherung/en zugrunde liegenden Informationsblatter zu
Versicherungsprodukten und Produktbeschreibungen, Allgemeinen Versicherungsbedingungen, Besonderen Versicherungsbedingungen und Klauseln sowie die
Kundeninformation Privatversicherung einschlieBlich der Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG uber die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht, das Beiblatt zum
Antrag, die Hinweise zum Schutz Ihrer Daten und eine Zweitschrift des Antrages erhalten habe.

. Informationsblatt zu Versicherungsprodukten private Bauhelfer Unfallversicherung IPID (11113)

. Beratungsprotokoll FK Unfallversicherung (23 1005)

. Schweigepflichtentbindungserklérung und Einwilligung in die Erhebung und Verwendung von Gesundheitsdaten bei Antragstellung (77264)
. Anlage zur Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklarung (Liste der Dienstleister) (77265)

. Bedingungsheft Gruppenunfall Bauhelfer (11 234)

. Kundeninformation (40 792)

. Hinweise zum Schutz Ihrer Daten (02 237)

Ort und Datum (TT/MM/J3J) Unterschrift des Antragstellers

Werbewiderspruchsrecht

Sie kénnen der Verwendung lhrer Daten zu Zwecken der Werbung sowie der Markt- und Meinungsforschung jederzeit ganz oder zum Teil widersprechen. Der Widerspruch
ist zu richten an: Dialog Versicherung AG, Adenauerring 7, 81737 Munchen. Bei einem Widerspruch per E-Mail ist der Widerspruch an die E-Mail-Adresse service@dialog-
versicherung.de zu richten.

Information zur Verwendung lhrer Daten

Zur Einschatzung des zu versichernden Risikos vor dem Abschluss des Versicherungsvertrags sowie zur Abwicklung des Vertragsverhéltnisses, insbesondere im Leistungsfall, benétigen
wir personenbezogene Daten von Ihnen. Zur Forderung der Transparenz der Datenverarbeitungen sind die Dialog Versicherungen den sog. ,Verhaltensregeln fir den Umgang mit
personenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft” beigetreten. Weitere Informationen zu den Verhaltensregeln und zu Listen der Unternehmen unserer Gruppe, die
an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen sowie Listen der Auftragnehmer und der Dienstleister, zu denen nicht nur voriibergehende Geschéftsbeziehungen bestehen, finden
Sie unter ,Hinweise zum Schutz Ihrer Daten®. Die Regeln zum Umgang mit personenbezogenen Kundendaten gelten auch fur jeden, der tUber lhren Vertrag versichert ist oder dessen
Daten durch diesen Antrag erfasst werden. Bitte informieren Sie alle Personen, zu denen mit diesem Antrag personenbezogene Daten erhoben werden, hieriiber.

5000055 01/01.2025 4 von 6



mailto:service@dialog-versicherung.de
mailto:service@dialog-versicherung.de

Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklarung

Ich bestatige, dass ich die gesondert geltende Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklarung bei Antragstellung eigenhandig unterschrieben und zur Kenntnis genommen habe.
AuBerdem bestétige ich, dass jede zu versichernde Person, soweit sie namentlich in diesem Antrag genannt ist, die Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklarung abgegeben
hat und ich diese aufbewahre. Auf Anfrage der Dialog Versicherung werde ich diese, von der jeweiligen versicherten Person unterzeichnete Erklarung, zukommen lassen.

Anzeigen und Erklarungen/Nebenabreden/Deckungszusagen

Alle fur die Dialog Versicherung Aktiengesellschaft bestimmten Anzeigen und Erklarungen sind in Textform abzugeben und sollen an die im Versicherungsschein oder in dessen
Nachtragen genannte Anschrift der Direktion oder Service-Stelle gesandt werden. Die Vertreter sind zur Entgegennahme nur miindlicher Anzeigen und Erklarungen nicht
bevollmachtigt.

Mindliche Vereinbarungen haben keine Gultigkeit. Nebenabreden sind nur dann verbindlich, wenn die Dialog Versicherung sie in Textform bestatigt.

Die selbststandige Abgabe von Deckungszusagen ist dem Antragsvermittler nicht gestattet und ohne rechtliche Wirkung fiir die Dialog Versicherung.

Unterschriften

Bevor Sie den Antrag unterschreiben, Gberprifen Sie bitte alle Angaben auf Vollstandigkeit und Richtigkeit. Lesen Sie bitte auch die beiliegenden Vertrags- und Kundeninformationen
sowie die wichtigen Hinweise, Erlauterungen und Vertragsgrundlagen.

Ort und Datum Unterschrift des Antragstellers Unterschrift des Vermittlers
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Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG lber die Folgen einer Verletzung der
gesetzlichen Anzeigepflicht

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

damit wir lhren Versicherungsantrag ordnungsgemaf priifen kénnen, ist es notwendig, dass Sie die Antragsfragen wahrheitsgemaf und vollstéandig
beantworten. Es sind auch solche Umstande anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen.

Angaben, die Sie nicht gegentiber dem Versicherungsvermittler machen mdéchten, sind unverzuglich und unmittelbar gegeniiber der Dialog
Versicherung AG, Adenauerring 7, 81737 Minchen, in Schriftform nachzuholen.

Bitte beachten Sie, dass Sie lhren Versicherungsschutz gefahrden, wenn Sie unrichtige oder unvollstandige Angaben machen.
Nahere Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht kdnnen Sie der nachstehenden Information entnehmen.

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklarung verpflichtet, alle Thnen bekannten gefahrerheblichen Umstande, nach denen wir in Textform gefragt
haben, wahrheitsgemaf3 und vollstandig anzuzeigen. Wenn wir nach lhrer Vertragserklarung, aber vor Vertragsannahme in Textform nach
gefahrerheblichen Umstanden fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.

Welche Folgen kénnen eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird?

1. Ricktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes
Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, kbnnen wir vom Vertrag zurticktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz
noch grobe Fahrléassigkeit vorliegt.

Bei grob fahrlassiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Ricktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der
nicht angezeigten Umstande, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hétten.

Im Fall des Rucktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklaren wir den Rucktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir dennoch zur
Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig gegebene Umstand

— weder fur den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles
— noch fir die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht

urséchlich war. Unsere Leistungspflicht entfallt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben.
Bei einem Ricktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Ricktrittserklarung abgelaufenen Vertragszeit
entspricht.

2. Kindigung
Kdnnen wir nicht vom Vertrag zuriicktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlassig oder schuldlos verletzt haben,
kdnnen wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kiindigen.

Unser Kiindigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstande, wenn auch zu anderen
Bedingungen, geschlossen hatten.

3. Vertragsénderung und Wegfall des Versicherungsschutzes
Kénnen wir nicht zurticktreten oder kiindigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstande,
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hatten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Dies kann
im Falle der fahrlassigen Anzeigepflichtverletzung entweder zu einer riickwirkenden Pramienerh6hung oder zu einem riickwirkenden Ausschluss
der Gefahrabsicherung fiir den nicht angezeigten Umstand und dadurch zu einem riickwirkenden Wegfall des Versicherungsschutzes fiihren.
Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode Vertrags bestand
teil.

Erhéht sich durch die Vertragsanderung (in der Kfz-Versicherung nur bei Anderung der Art und Verwendung des Fahrzeugs) der Beitrag um
mehr als 10 Prozent oder schlieRen wir die Gefahrabsicherung fiir den nicht angezeigten Umstand aus, kénnen Sie den Vertrag innerhalb eines
Monats nach Zugang unserer Mitteilung tber die Vertragsanderung fristlos kiindigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung
hinweisen.

4. Auslbung unserer Rechte
Wir kdnnen unsere Rechte zum Ruicktritt, zur Kiindigung oder zur Vertragsanderung nur innerhalb eines Monats in Schriftform
geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht
begrundet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausiibung unserer Rechte haben wir die Umstande anzugeben, auf die wir unsere Erklarung stitzen. Zur
Begriindung kénnen wir nachtraglich weitere Umsténde angeben, wenn fir diese die Frist nach Satz 1 verstrichen ist.

Wir kdnnen uns auf die Rechte zum Rucktritt, zur Kiindigung oder zur Vertragsanderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten
Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

Unsere Rechte zum Ricktritt, zur Kiindigung und zur Vertragsanderung erldschen mit Ablauf von finf Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt
nicht fur Versicherungsfélle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist betragt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsétzlich
oder arglistig verletzt haben.

5. Stellvertretung durch eine andere Person
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so sind bezuglich der Anzeigepflicht, des
Riucktritts, der Kiindigung, der Vertragsanderung und der Ausschlussfrist fur die Ausiibung unserer Rechte die Kenntnis und
Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu beruicksichtigen. Sie kdnnen sich darauf, dass die
Anzeigepflicht nicht vorséatzlich oder grob fahrlassig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder
grobe Fahrlassigkeit zur Last fallt.
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Unfallversicherung

Informationsblatt zu Versicherungsprodukten

Unternehmen: Dialog Versicherung AG,
Deutschland,
Registergericht Miinchen — HRB 234855

Dialog

Produkt: Gruppen-Unfall-Versicherung

Dieses Informationsblatt bietet einen kurzen Uberblick iiber den bestehenden Unfallversicherungsschutz.
Es ist daher nicht vollstidndig. Die vollstindigen Informationen finden sich in den Vertragsunterlagen (Versi-
cherungsantrag, Versicherungsschein und Versicherungsbedingungen). Damit Sie umfassend informiert
sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?

Wir bieten im Rahmen einer Gruppen-Unfallversicherung fiir Vereine und sonstige Institutionen (auch
Kérperschaften, Kammern, Innungen, Genossenschaften) Unfallversicherungsschutz an. Diese schutzt
die versicherte Person vor finanziellen Folgen, die aus einer unfallbedingten Gesundheitsschadigung
entstehen.

Was ist versichert?

v" Versichert sind Unfélle. Ein Unfall liegt
z.B. vor, wenn die versicherte Person
stolpert, ausrutscht oder stirzt und sich
dabei verletzt.

Welche Leistungsarten sind versichert?

Die versicherte Person ist durch diverse

Leistungsarten gegen die finanziellen Folgen

eines Unfalles abgesichert. Dazu gehoéren

insbesondere:

v" Eine einmalige Invaliditatsleistung. Invali-
ditat liegt vor, wenn unfallbedingt die kor-
perliche oder geistige Leistungsfahigkeit
dauerhaft beeintrachtigt ist.

v Zahlung der Invaliditatsleistung bei Diag-
nosestellung

v" Versicherung von Zahnersatz und Zahn-
behandlungskosten nach einem Unfall

v" Infektionen durch Zeckenbiss

v" Such-, Bergungs- und Transportkosten
inkl. Druckkammer nach einem Unfall

v Kosten fiir eine kosmetische Operation
nach einem Unfall

v" Reha-Beihilfe nach einem Unfall
Des Weiteren kdnnen Todesfallleistung
und Krankhaustagegeld vereinbart wer-
den.

Wie hoch ist der Versicherungsschutz?

v" Bei einer Invaliditit richtet sich die Hohe
der Leistung nach dem unfallbedingtem
Invaliditatsgrad. Dieser wird i.d.R. arztlich
bestimmt.

v Allen anderen Leistungen richten sich
nach den Leistungsvoraussetzungen.

Wo bin ich versichert?

v’ Der Versicherungsschutz besteht, soweit keine abweichende Vereinbarung getroffen ist,

wahrend der Vertragslaufzeit weltweit.
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Was ist nicht versichert?

Wir kénnen nicht alle Risiken abde-
cken, da sonst der Beitrag unange-
messen hoch ware. Deshalb sind vom
Versicherungsschutz bestimmte Sa-
chen, Gefahren und Schaden ausge-
schlossen, unter anderem

X Krankheiten und Abnutzungser-
scheinungen

X Kosten fur arztliche Heilbe-
handlungen

X Sachschaden (z. B. die beim

Sturz beschadigte Brille oder
Kleidung)

Gibt es Deckungsbeschrankungen?

Bestimmte Gefahren und Schaden sind

vom Versicherungsschutz ausgeschlos-

sen, wie zum Beispiel:

| Unfalle bei der privaten Sportbetiti-
gung

| Unfalle bei gewerblichen Unterneh-
mungen oder Nebentatigkeiten

' Unfalle bei der vorsatzlichen Bege-
hung von Straftaten

| Bandscheibenschaden

Wenn Unfallfolgen und Krankheiten zu-
sammentreffen, kann es zu Leistungs-
kGrzungen kommen.



Welche Verpflichtungen habe ich?

— Nach einem Unfall mit Vereinszusammenhang, der voraussichtlich zu einer Leistung fihrt,
muss so schnell wie moéglich ein Arzt aufgesucht und seinen Anordnungen gefolgt werden.

— AusschlieRlich die versicherte Person kann Leistungen aus der Unfallversicherung unmittel-
bar beim Versicherer geltend machen (Direktanspruch). Eine bedingungsgemaR zu erbrin-
gende Leistung zahlen wir direkt an die versicherte Person.

— Die versicherte Person muss jeden Unfall mit Vereinszusammenhang nach dem Aufsuchen
eines Arztes dem Versicherer direkt anzeigen und eine wahrheitsgemafRe Schadenanzeige
ausfillen.

— Avrzte, die die verletzte Person - auch aus anderen Anlassen - behandelt oder untersucht
haben, andere Versicherungsgesellschaften, Versicherungstrager und Behérden sind durch
eine Schweigepflichtentbindungserklarung zu ermachtigen, alle erforderlichen Auskinfte zu
erteilen, die zur Beurteilung der Leistungserbringung erforderlich sind.

— Verstirbt die versicherte Person ist dies innerhalb von 48 Stunden zu melden. Auch wenn
der Unfall zuvor bereits angezeigt wurde.

Wann und wie zahle ich?

Den Beitrag zu dieser Gruppen-Unfallversicherung zahlt nicht die versicherte Person, sondern
ausschlieRlich der Verein oder die sonstige Institution.

Wann beginnt und wann endet die Deckung?

Der Versicherungsschutz Uber diesen Vertrag beginnt - vorbehaltlich der Regelungen der jeweili-
gen Vereinssatzung - mit der personlichen Mitgliedschaft automatisch.

Der Versicherungsschutz Uber diesen Vertrag endet

entweder mit der rechtswirksamen Beendigung der personlichen Mitgliedschaft in einem Verein
oder sonstigen Institution (eine Mitteilung durch die versicherte Person ist nicht nétig),

oder mit der rechtswirksamen Beendigung des Vertrages durch den Verein oder der sonstigen
Institution oder durch den Versicherer (der Verein oder die sonstige Institution teilt der versicher-
ten Person dies rechtzeitig mit).

m Wie kann ich den Vertrag kiindigen?

Die versicherte Person kann den Versicherungsvertrag nicht kiindigen. Der Versicherungs-
schutz ist mit der mit der Mitgliedschaft in einem Verein oder der sonstigen Institution verbun-
den.
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Formularfelder zuriicksetzen

Versicherungsschein Nr. Org.-Bereich Vermittler-Nr. Aufzuhebende Vertrage

Beratungsprotokoll: Firmenkunden o Haftpflichtversicherung © Unfallversicherung

Vermittler: Vorgangs-/Antrags-Nr.:

Gesprachsteilnehmer: Termin-Ort:

1. Personliche Angaben (weitere Personendaten siehe Antrag vom: | I I | | I I

Firma/Name, Vorname:

Adresse:

2. Bestehende Vertrage (die berlicksichtigt wurden)

Versicherungsscheinnummer Gesellschaft Sparte Notiz

3. Gespréachsanlass

4, Beratung/Information

Es erfolgte eine Beratung zu folgenden Wiinschen und Bedirfnissen (Mehrfachnennungen méglich):

[ Haftpflichtversicherungs-Schutz gegen Schadenersatzanspriiche Dritter bei Personen- und Sachschaden:

[ Betriebshaftpflichtversicherung [ Biro- u. Handelsbetrieb [0 Gaststatten/Beherbergungsbetrieb [ Transportbetrieb

[J Baugewerbe [ Freie Berufe [0 Kfz-/Tankstelle/Garagenbetrieb [0 Umwelthaftpflichtversicherung
[ Handwerksbetrieb (nicht Baugewerbe) O Vereine O Unterrichtswesen (Schulen) [ Umweltschadensversicherung
[0 Landwirtschaftlicher Betrieb/Tierhalter OPrivate Risiken/Haus- und [ Freizeiteinrichtung/kurzfristige Risiken [J Heilwesen

Grundbesitzer, Bauherr
[ Sonstige Haftpflichtrisiken (Beschreibung)

[ Vertragsanderung/Sonstiges

O Unfallversicherungs-Schutz:
Finanzielle Absicherung im Falle unfallbedingter:

O Invaliditat mit [ Progressionin __ % [J Ubergangsleistung [J Krankenhaustagegeld/Genesungsgeld
[ Todesfall [ Unfallrente [ Tagegeld ab Tag [ sonstige Leistungen

Vertragstyp:

[ Betriebliche Gruppenunfallversicherung O Vereinsunfallversicherung [ Arzte und Zahnarzte

[ Deckung innerhalb und auRerhalb Beruf OBerufsunfalle  CImit Weg Oohne Weg

[ Direktanspruch der versicherten Personen
Vertragsanderung/Sonstiges:

[0 Kiindigung / Umstellung einer Vorversicherung

Uber die Vor- und Nachteile der Kiindigung / Umstellung einer Vorversicherung haben wir Sie informiert. Unterschiede kénnen fiir Sie im Umfang des Versicherungsschutzes
im Vergleich zur Vorversicherung bestehen.

[ Sonstiges:

5. Lésungsvorschlag

Der Abschluss folgender Losungen wird empfohlen (Produktpakete oder Kernleistungen):

Begriindung:

6. Zusatzliche Angaben und Hinweise zum Beratungsgesprach

7. Antrag (Details siehe Produktbeschreibung und Antrag)

Der oben angegebene Lésungsvorschlag wurde beantragt: [ ja [Onein
Bei Nichtakzeptanz der Losung: Der Antrag weicht von dem Ldsungsvorschlag des Vermittlers ab bzw. wird nicht gestellt aus folgenden Griinden:
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8. Unterschriften
Ein Exemplar der Dokumentation wurde dem Kunden/Interessenten ausgehéandigt. ja
Informationen (iber den Vermittler, seine Beratungsgrundlage sowie die Schlichtungsstelle wurden ausgehandigt.  []ja

Ort/Datum Vermittler Kunde/Interessent



Schweigepflichtentbindungserklarung und Einwilligung D’ l
in die Erhebung und Verwendung von Gesundheitsdaten la Og

bei Antragstellung*

lDerText der Einwilligungs-/Schweigepflichtentbindungserklarung wurde 2016 mit den Datenschutzaufsichtsbehdrden inhaltlich abgestimmt.

Name, Vorname

Antragsteller:

Geburtsdatum

Zum Antrag auf Unfallversicherung vom: Datum

Die Regelungen des Versicherungsvertragsgesetzes, des Bundesdatenschutzgesetzes sowie anderer Datenschutzvorschriften enthalten
keine ausreichenden Rechtsgrundlagen fur die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Gesundheitsdaten durch Versicherungen. Um
Ihre Gesundheitsdaten fur diesen Antrag und den Vertrag erheben und verwenden zu durfen, benétigt die Dialog Versicherung AG daher
Ihre datenschutzrechtliche(n) Einwilligung(en).

Als Unternehmen der Unfallversicherung bendtigt die Dialog Versicherung AG lhre Schweigepflichtentbindung, um lhre nach § 203
Strafgesetzbuch (StGB) geschitzten Daten, wie z. B. die Tatsache, dass ein Vertrag mit Ihnen besteht, und — soweit erforderlich —
Ihre Gesundheitsdaten an andere Stellen, z. B. IT-Dienstleister, Assistance-Gesellschaften, Vorversicherer oder Vertriebs-Dienstleister
weiterleiten zu dirfen.

Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklarungen sind fiir die Antragspriifung sowie die Begriindung, Durchfiihrung oder Been-
digung lhres Versicherungsvertrages in der Dialog Versicherung AG unentbehrlich. Sollten Sie diese nicht abgeben, wird der Abschluss
des Vertrages in der Regel nicht mdglich sein.

Es steht Ihnen frei, die Einwilligung/ Schweigepflichtenbindung nicht abzugeben oder jederzeit spater mit Wirkung fur die Zukunft zu wider-
rufen. Der Widerruf ist zu richten an: Dialog Versicherung AG, Adenauerring 7, 81737 Minchen. Bei einem Widerruf per E-Mail ist der Wi-
derruf an die E-Mail-Adresse service@dialog-versicherung.de zu richten. Wir weisen jedoch darauf hin, dass ohne Verarbeitung von Ge-
sundheitsdaten der Abschluss oder die Durchfihrung des Versicherungsvertrages in der Regel nicht méglich sein wird. Der Widerruf &n-
dert nichts an der RechtméRigkeit von Datenweitergaben, die bereits vor Zugang Ihres Widerrufs durchgefiihrt wurden.

Die Erklarungen betreffen den Umgang mit Ihren nach § 203 StGB geschutzten Daten und Gesundheitsdaten
— durch die Dialog Versicherung AG selbst (unter 1.),

— bei der Weitergabe an Stellen auBerhalb der Dialog Versicherung AG (unter 2.) und

— wenn der Vertrag nicht zustande kommt (unter 3.).

Die Erklarungen gelten fur die von lhnen gesetzlich vertretenen Personen wie Ihre Kinder, soweit diese die Tragweite dieser Einwilligung
nicht erkennen und daher keine eigenen Erklarungen abgeben kdnnen.

1. Erhebung, Speicherung und Nutzung der von lhnen mitgeteilten Gesundheitsdaten durch die Dialog Versicherung AG

Ich willige ein, dass die Dialog Versicherung AG die von mir in diesem Antrag und kunftig mitgeteilten Gesundheitsdaten erhebt,
speichert und nutzt, soweit dies zur Antragsprufung sowie zur Begrindung, Durchfuihrung oder Beendigung dieses Versiche-
rungsvertrages erforderlich ist.

2. Weitergabe lhrer Gesundheitsdaten an Stellen auRerhalb der Dialog Versicherung AG

Die Dialog Versicherung AG verpflichtet die nachfolgenden Stellen vertraglich auf die Einhaltung des Datenschutzes und der
Datensicherheit.

2.1 Ubertragung von Aufgaben auf andere Stellen (Unternehmen oder Personen)

Die Dialog Versicherung AG fiihrt bestimmte Aufgaben, wie zum Beispiel die Risikoprifung, Leistungsfallbearbeitung oder die telefo-
nische Kundenbetreuung, bei der es gegebenenfalls zu einer Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Gesundheitsdaten kommen
kann, nicht selbst durch, sondern ubertrégt die Erledigung einer anderen Gesellschaft der Generali Deutschland-Gruppe oder einer
anderen Stelle. Werden hierbei lhre nach § 203 StGB geschiitzten Daten weitergegeben, benétigt die Dialog Versicherung AG lhre
Schweigepflichtentbindung fir sich und soweit erforderlich fir die anderen Stellen.

Die Dialog Versicherung AG fiihrt eine fortlaufend aktualisierte Liste tber die Stellen und Kategorien von Stellen, die vereinbarungs-
gemal Gesundheitsdaten flr die Dialog Versicherung AG erheben, verarbeiten oder nutzen unter Angabe der Ubertragenen Aufga-
ben. Die zurzeit glltige Liste ist als Anlage der Einwilligung angefligt. Eine aktuelle Liste kann auch im Internet unter www.dialog-
versicherung.de/dsgvo (Rubrik Datenschutz) eingesehen oder bei der Dialog Versicherung AG, Adenauerring 7, 81737 Minchen,
Tel: 089/5121-0 angefordert werden.

Fur die Weitergabe lhrer Gesundheitsdaten an und die Verwendung durch die in der Liste genannten Stellen benétigt die Dialog Ver-
sicherung AG lhre Einwilligung.

Ich willige ein, dass die Dialog Versicherung AG meine Gesundheitsdaten an die in der Liste genannten Stellen Ubermittelt und dass
die Gesundheitsdaten dort fur die angefuihrten Zwecke im gleichen Umfang erhoben, verarbeitet und genutzt werden, wie die Dialog
Versicherung AG dies tun durfte. Soweit erforderlich, entbinde ich die Mitarbeiter der Generali Deutschland-Gruppe und sonstiger
Stellen im Hinblick auf die Weitergabe von Gesundheitsdaten und anderer nach § 203 StGB geschutzter Daten von ihrer Schweige-
pflicht.
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2.2 Datenweitergabe an Ruckversicherungen

Um die Erfullung Ihrer Anspriiche abzusichern, kann die Dialog Versicherung AG Ruckversicherungen einschalten, die das Risiko
ganz oder teilweise Uibernehmen. In einigen Fallen bedienen sich die Ruckversicherungen dafir weiterer Rickversicherungen, denen
sie ebenfalls Ihre Daten Gibergeben. Damit sich die Riickversicherung ein eigenes Bild liber das Risiko oder den Versicherungsfall
machen kann, ist es moglich, dass die Dialog Versicherung AG lhren Versicherungsantrag oder Leistungsantrag der Rickversiche-
rung vorlegt. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die Versicherungssumme besonders hoch ist oder es sich um ein schwierig
einzustufendes Risiko handelt.

Daruber hinaus ist es moglich, dass die Rickversicherung die Dialog Versicherung AG aufgrund ihrer besonderen Sachkunde bei der
Risiko- oder Leistungspriifung sowie bei der Bewertung von Verfahrensablaufen unterstitzt.

Haben Ruckversicherungen die Absicherung des Risikos ibernommen, kdnnen sie kontrollieren, ob die Dialog Versicherung AG das
Risiko bzw. einen Leistungsfall richtig eingeschatzt hat.

AuRerdem werden Daten Uber Ihre bestehenden Vertrage und Antrage im erforderlichen Umfang an Rickversicherungen weiterge-
geben, damit diese Uberprifen kénnen, ob und in welcher Hohe sie sich an dem Risiko beteiligen kénnen. Zur Abrechnung von Pra-
mienzahlungen und Leistungsfallen kénnen Daten Uber Ihre bestehenden Vertrage an Rickversicherungen weitergegeben werden.
Zu den oben genannten Zwecken werden mdglichst anonymisierte bzw. pseudonymisierte Daten, jedoch auch personenbezogene
Gesundheitsangaben verwendet.

Inre personenbezogenen Daten werden von der Riickversicherung nur zu den vorgenannten Zwecken verwendet. Uber die Ubermitt-

lung
Ihrer Gesundheitsdaten an eine Ruckversicherung werden Sie durch die Dialog Versicherung AG unterrichtet.

Ich willige ein, dass meine Gesundheitsdaten — soweit erforderlich — an Riickversicherungen tbermittelt und dort zu den genann-
ten Zwecken verwendet werden. Soweit erforderlich, entbinde ich die fir die Generali Versicherung AG tatigen Personen im Hin-
blick auf die Gesundheitsdaten und weiteren nach § 203 StGB geschitzter Daten von ihrer Schweigepflicht.

2.3 Datenweitergabe an selbststandige Vermittler

Die Dialog Versicherung AG gibt grundsatzlich keine Angaben zu lhrer Gesundheit an selbststandige Vermittler weiter. Es kann aber
in den folgenden Fallen dazu kommen, dass gemaf § 203 StGB geschutzte Informationen tber lhren Vertrag oder gegebenenfalls
Daten, die Rickschlisse auf Ihre Gesundheit zulassen, Versicherungsvermittlern zur Kenntnis gegeben werden. Soweit es zu ver-
tragsbezogenen Beratungszwecken erforderlich ist, kann der Sie betreuende Vermittler Informationen dariber erhalten, ob und ggf.
unter welchen Voraussetzungen (z. B. Annahme mit Risikozuschlag, Ausschliisse bestimmter Risiken) lhr Vertrag angenommen
werden kann. Der Vermittler, der Ihren Vertrag vermittelt hat, erfahrt, dass und mit welchem Inhalt der Vertrag abgeschlossen wurde.
Dabei erfahrt er auch, ob Risikozuschlage oder Ausschliisse bestimmter Risiken vereinbart wurden. Bei einem Wechsel des Sie be-
treuenden Vermittlers auf einen anderen Vermittler kann es zur Ubermittlung der Vertragsdaten mit den Informationen {iber beste-
hende Risikozuschlage und Ausschliisse bestimmter Risiken an den neuen Vermittler kommen. Sie werden bei einem Wechsel des
Sie betreuenden Vermittlers auf einen anderen Vermittler vor der Weitergabe von Gesundheitsdaten informiert sowie auf Ihre Wider-
spruchsmoglichkeit hingewiesen.

Ich willige ein, dass die Dialog Versicherung AG meine sonstigen nach § 203 StGB geschitzten Daten und Gesundheitsdaten in
den oben genannten Fallen — soweit erforderlich — an den fur mich zusténdigen selbststandigen Versicherungsvermittler Gbermittelt
und diese dort erhoben, gespeichert und zu Beratungszwecken genutzt werden durfen.

3.  Speicherung und Verwendung lhrer Gesundheitsdaten, wenn der Vertrag nicht zustande kommt

Kommt der Vertrag mit lhnen nicht zustande, speichert die Dialog Versicherung AG Ihre im Rahmen der Risikoprifung erhobenen
Gesundheitsdaten fur den Fall, dass Sie erneut Versicherungsschutz beantragen bis zum Ende des dritten Kalenderjahres nach dem
Jahr der Antragstellung.

Ich willige ein, dass die Dialog Versicherung AG meine Gesundheitsdaten, wenn der Vertrag nicht zustande kommt, fir einen Zeit-
raum von drei Jahren ab dem Ende des Kalenderjahres der Antragstellung zu den oben genannten Zwecken speichert und nutzt.

Ort, Datum
Unterschrift Antragsteller/in oder mitzuversichernde Person
Ort, Datum
Unterschrift gesetzlich vertretene Person (bei Vorliegen der
erforderlichen Einsichtsfahigkeit, frihestens ab Vollendung
des 16. Lebensjahres)
Ort, Datum

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters
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Dialog

Anlage zur Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklarung

Liste der Dienstleister

Die Dialog Versicherung AG als Auftraggeber arbeitet unter Verwendung von Gesundheitsdaten und weiterer
nach 8 203 StGB geschitzter Daten derzeit mit den folgenden Stellen (Unternehmen/Personen) zusammen.
Ihre Daten werden selbstverstandlich nur im Einzelfall und bei Bedarf unter Beachtung der gesetzlichen
Anforderungen an einzelne Dienstleister Ubermittelt:

Unternehmen/Dienstleister Ubertragene Aufgaben
Generali Operations Service Platform S.r.l., Erbringung von IT- und Telekommunikations-Leistungen,
Zweigniederlassung Deutschland u.a.
- Bereitstellung von Hard- und Software
Diverse IT-Dienstleister - Betrieb eines Rechenzentrums

- Netzwerk-Betrieb
- Telekommunikation
- Beratung und Unterstltzung

Europ Assistance SA, Niederlassung - Telefonischer Kundenservice
fur Deutschland - Assistance-Leistungen

- Schaden- und Schriftgutbearbeitung
Europ Assistance Services GmbH - Bereitstellung von Wetterdaten
Generali Deutschland Services GmbH - Abwicklung Zahlungsverkehr

- Druck und Versand, Logistik einschlie3lich Scannen der Eingangspost
- Schriftverkehr mit Kunden und Vertriebspartnern
- Unterstlitzung beim Kundenservice

Generali Deutschland AG Erbringung von Leistungen, u.a.

- Konzernrevision

- Recht und Compliance, Geldwéaschebeauftragter und
Datenschutzbeauftragter

- Kundenmanagement & -marketing

- Vertriebstatigkeiten und —unterstitzung

- Controlling

- Rechnungswesen

- Leistungs- und Risikoprifung

- Leistungsbearbeitung im Schadenfall

- Beratung und Unterstiitzung zu IT- und Telekommunikationsprozesse

Informa Insurance Risk and Fraud Prevention GmbH | Senden und Abrufen von Daten an das HIS Informationssystem

GDV Dienstleistungs-GmbH & Co. KG - Datentransfer mit Vermittlern und Dienstleistern zur Erflllung
gesetzlicher Meldepflichten sowie unterstitzende Tatigkeit im
Rahmen des Unfallmeldedienstes

Darliber hinaus arbeitet die Dialog Versicherung AG mit folgenden Stellen zusammen, die Gesundheitsdaten
und weitere nach § 203 StGB geschutzte Daten erheben, verarbeiten und nutzen:

Stellen Tatigkeiten
Arzte, Psychologen, Psychiater, Riickversicherer - (Sachverstandigen-)Gutachten bei Antragsstellung, im Leistungs- und
und allgemeine Gutachter/Sachverstandige, Schadenfall
Schadenregulierung, Schadenregulierer - Medizinische Untersuchungen
- Schadenregulierung
Rehadienste, Dienstleister fur Hilfs- und Pflege- Assistance-Leistung
leistungen, Krankenhauser, Mobilitatsdienstleister
Beratungsunternehmen - Unternehmensberatung, u.a. Unterstitzung und Beratung bei der

Anforderung, strukturierten Erfassung, medizinischen Vorprifung und
Aufbereitung bzw. ggf. Nachbearbeitung von Arztberichten von
niedergelassenen Arzten/ Krankenh&usern
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Rechtsanwalte

Anwaltliche Leistung

IT- und Telekommunikationsunternehmen

IT- und Telekommunikationsdienstleistungen, Beratung

Letter-Shops, Post- und Paketdienste, Druckereien

Serienbrief-Erstellung, Druck und Versand

Markt- und Meinungsforschungsunternehmen

Kundenzufriedenheitsbefragungen, Markt- und
Meinungsforschung, Marketingaktivitaten

Wirtschaftsauskunfteien

Einholung von Auskiinften bei Antragstellung und der
Leistungsbearbeitung

Detekteien Anlassbezogene Betrugsbekdmpfung in begriindeten Einzelfallen
Inkassounternehmen Forderungseinzug
Ubersetzer Ubersetzungen

Adressermittler

Berichtigung Adressbestande

Wirtschaftsprifer

Buchprifung

Vertriebsgesellschaften

Vertriebsunterstiitzung

Priifdienstleister

Prifung von Gutachten und Rechnungen

Assistance-Leistungen

Telefonischer Kundenservice, Schaden- und Schriftgutbearbeitung

Akten- und Datenvernichter

Entsorgung von Akten und Datentragern

Gemeinsame Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe

Konzerngesellschaften, die in gemeinsamen Datenbanken Ihre Stammdaten (z. B. Name und Anschrift) verarbeiten und die
gemeinsame Datenverarbeitungsverfahren nutzen:

o ADVOCARD Rechtsschutzversicherung AG

e Deutsche Bausparkasse Badenia AG

o ENVIVAS Krankenversicherung AG

e Generali Deutschland AG

e Generali Deutschland Gruppenunterstitzungskasse e.V.
e Generali Deutschland Krankenversicherung AG

e Generali Deutschland Finanzdienstleistungs-GmbH

e Generali Deutschland Lebensversicherung AG

e Generali Deutschland Services GmbH

e Generali Deutschland Versicherung AG

e Generali Health Solutions GmbH

e Generali Pensions- und SicherungsManagement GmbH

e Generali Treuhand e.V.
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Allgemeine Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB 88 Fassung 2008)

8§ 1 Der Versicherungsfall
8§ 2 Ausschlisse
8§ 3 Nicht versicherbare Personen

§ 3a Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters bis zum Vertragsabschluss
8§ 4 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes/Vertragliche Gestaltungsrechte

8§ 5 Beitrage, Falligkeit und Verzug

§ 6 Anderung der Berufstatigkeit oder Beschéftigung, Wehrdienst

8§ 7 Die Leistungsarten

8§ 8 Einschrankung der Leistungen

89 Die Obliegenheiten nach Eintritt eines Unfalles

§ 10 Folgen von Obliegenheitsverletzungen

§ 11 Falligkeit der Leistungen

§ 12 Rechtsverhéltnisse am Vertrag beteiligter Personen
§ 13 Anzeigen und Willenserklarungen

§ 14 Verjahrung

§ 15 Gerichtsstande

8 1 Der Versicherungsfall

|. Der Versicherer bietet Versicherungsschutz bei
Unféallen, die dem Versicherten wahrend der Wirksamkeit
des Vertrages zustol3en. Die Leistungsarten, die
versichert werden kdnnen, ergeben sich aus § 7; aus dem
Antrag und dem Versicherungsschein ist ersichtlich,
welche Leistungsarten jeweils vertraglich vereinbart sind.
1. Der Versicherungsschutz umfasst Unfélle in der ganzen
Welt.

I1l. Ein Unfall liegt vor, wenn der Versicherte durch ein
plétzlich von au3en auf seinen Korper wirkendes Ereignis
(Unfallereignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschadigung
erleidet.

IV. Als Unfall gilt auch, wenn durch eine erhéhte
Kraftanstrengung an GliedmaRen oder Wirbelsaule

1. ein Gelenk verrenkt wird oder

2. Muskeln, Sehnen, Bénder oder Kapseln gezerrt oder
zerrissen werden.

§2 Ausschlisse

Nicht unter den Versicherungsschutz fallen:

I. 1. Unfalle durch Geistes- oder Bewusstseinsstorungen,
auch soweit diese auf Trunkenheit beruhen, sowie durch
Schlaganfalle, epileptische Anfélle oder andere
Krampfanfélle, die den ganzen Korper des Versicherten
ergreifen. Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn
diese Stoérungen oder Anfalle durch ein unter diesen
Vertrag fallendes Unfallereignis verursacht waren.

2. Unféalle, die dem Versicherten dadurch zustof3en, dass
er vorsatzlich eine Straftat ausfuhrt oder versucht.

3. Unfélle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kriegs-
oder Burgerkriegsereignisse verursacht sind.
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn der
Versicherte auf Reisen im Ausland Giberraschend von
Kriegs- oder Blrgerkriegsereignissen betroffen wird.
Dieser Versicherungsschutz erlischt am Ende des
vierzehnten Tages nach Beginn eines Krieges oder
Birgerkrieges auf dem Gebiet des Staates, in dem sich
der Versicherte aufhalt.

Die Erweiterung gilt nicht bei Reisen in oder durch
Staaten, auf deren Gebiet bereits Krieg oder Burgerkrieg
herrscht. Sie gilt auch nicht fur die aktive Teilnahme am
Krieg oder Burgerkrieg sowie flr Unfélle durch ABC-
Waffen und im Zusammenhang mit einem Krieg oder
kriegsahnlichen Zustand zwischen den Landern China,
Deutschland, Frankreich, GroR3britannien, Japan,
Russland oder USA.

Bei Terroranschlagen, die auBerhalb der Territorien von
Krieg fihrenden Parteien ausgefiihrt werden, beruft sich
der Versicherer nicht auf diesen Ausschluss.
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Unféalle durch innere Unruhen, wenn der Versicherte auf
Seiten der Unruhestifter teilgenommen hat.

4. Unfélle des Versicherten

a) als Luftfahrzeugfihrer (auch Luftsportgeratefiihrer),
soweit er nach deutschem Recht dafir eine Erlaubnis
bendtigt, sowie als sonstiges Besatzungsmitglied eines
Luftfahrzeuges;

b) bei einer mit Hilfe eines Luftfahrzeuges auszuubenden
beruflichen Tatigkeit;

c) bei der Benutzung von Raumfahrzeugen.

5. Unfélle, die dem Versicherten dadurch zustof3en, dass
er sich als Fahrer, Beifahrer oder Insasse eines
Motorfahrzeuges an Fahrtveranstaltungen einschlie3lich
der dazu- gehérigen Ubungsfahrten beteiligt, bei denen es
auf die Erzielung von Hochstgeschwindigkeiten ankommt.
6. Unfélle, die unmittelbar oder mittelbar durch
Kernenergie verursacht sind.

1. 1. Gesundheitsschadigungen durch Strahlen.

2. Gesundheitsschadigungen durch HeilmaRnahmen oder
Eingriffe, die der Versicherte an seinem Koérper vornimmt
oder vornehmen lasst. Versicherungsschutz besteht je-
doch, wenn die Eingriffe oder Heilmal3nhahmen, auch
strahlendiagnostische und -therapeutische, durch einen
unter diesen Vertrag fallenden Unfall veranlasst waren.

3. Infektionen

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die
Krankheitserreger durch eine unter diesen Vertrag
fallende Unfallverletzung in den Kérper gelangt sind. Nicht
als Unfallverletzungen gelten dabei Haut- oder
Schleimhautverletzungen, die als solche geringfugig sind
und durch die Krankheitserreger sofort oder spater in den
Korper gelangen; fur Tollwut und Wundstarrkrampf entfallt
diese Einschrankung. Fir Infektionen, die durch
HeilmaRnahmen verursacht sind, gilt 2. Satz 2
entsprechend.

4. Vergiftungen infolge Einnahme fester oder flissiger
Stoffe durch den Schlund.

IIl.1. Bauch- oder Unterleibsbriiche

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn sie durch eine
unter diesen Vertrag fallende gewaltsame von auf3en
kommende Einwirkung entstanden sind.

2. Schadigungen an Bandscheiben sowie Blutungen aus
inneren Organen und Gehirnblutungen.
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn ein unter
diesen Vertrag fallendes Unfallereignis im Sinne des § 1
Ill. die Gberwiegende Ursache ist.

IV. Krankhafte Storungen infolge psychischer Reaktionen,
gleichgultig, wodurch diese verursacht sind.



8§ 3 Nicht versicherbare Personen

I. Nicht versichern kdnnen wir Personen, die
gesundheitlich bedingte Beeintréachtigungen ihrer
Selbstandigkeit oder ihrer Fahigkeiten aufweisen und
deshalb auf Dauer fremder Hilfe bedurfen.

Diese Voraussetzungen werden von Personen erfullt, die
aufgrund einer schweren korperlichen, psychischen oder
kognitiven Beeintrachtigung entsprechend der
gesetzlichen Pflegeversicherung mindestens in den
Pflegegrad 3 (§ 15 Abs. 1 Nr. 2 SGB Xl in der Fassung
vom 21.12.2015) eingestuft werden kénnen.

1. Der Versicherungsschutz erlischt, sobald der
Versicherte im Sinne von I. nicht mehr versicherbar ist.
Gleichzeitig endet die Versicherung.

III. Der fur nicht versicherbare Personen seit
Vertragsabschluss bzw. Eintritt der
Versicherungsunfahigkeit entrichtete Beitrag wird
erstattet.

§ 3a Vorvertragliche Anzeigepflichten des
Versicherungsnehmers oder seines Vertreters bis
zum Vertragsabschluss

I. 1. Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner
Vertragserklarung dem Versicherer alle ihm bekannten
Gefahrumstande anzuzeigen, nach denen der Versicherer
den Versicherungsnehmer in Textform gefragt hat und die
fur den Entschluss des Versicherers erheblich sind, den
Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schlieRen.

Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige
verpflichtet, als der Versicherer nach der
Vertragserklarung des Versicherungsnehmers, aber vor
der Vertragsannahme durch den Versicherer, Fragen im
Sinne von Satz 1 stellt. Gefahrerheblich sind die
Umstéande, die geeignet sind, auf den Entschluss des
Versicherers Einfluss auszutiben, den Vertrag Uberhaupt
oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschlie3en.

2. Soll eine andere Person versichert werden, ist diese
neben dem Versicherungsnehmer fir wahrheitsgemate
und voll- standige Anzeige der gefahrerheblichen
Umstande und die Beantwortung der an sie gestellten
Fragen verantwortlich.

3. Wird der Vertrag von einem Vertreter des
Versicherungsnehmers geschlossen und kennt dieser den
gefahrerheblichen Umstand, muss der
Versicherungsnehmer sich

so behandeln lassen, als héatte er selbst davon Kenntnis
gehabt oder dies arglistig verschwiegen.

1. 1. Unvollstandige und unrichtige Angaben zu den
gefahrerheblichen Umstéanden berechtigen den
Versicherer, vom Versicherungsvertrag zuriickzutreten.
Der Versicherer muss sein Rucktrittsrecht innerhalb eines
Monats in Schriftform gegenuber dem
Versicherungsnehmer geltend machen. Dabei hat der
Versicherer die Umstéande anzugeben, auf die er seine
Erklarung stitzt. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu
dem der Versicherer Kenntnis von der Verletzung der
Anzeigepflicht, die sein Rucktrittsrecht begriindet, erlangt.
2. Der Versicherer hat kein Rucktrittsrecht, wenn

a) der Versicherungsnehmer nachweist, dass er oder
sein Vertreter die unrichtigen oder unvollstandigen
Angaben weder vorsatzlich noch grob fahrlassig gemacht
hat;

b) der Versicherungsnehmer im Falle einer grob
fahrlassigen Verletzung der Anzeigepflicht nachweist,
dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der
nicht angezeigten Umstéande, wenn auch zu anderen
Bedingungen, geschlossen hatte.

3. Im Fall des Rucktritts besteht kein
Versicherungsschutz.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls
zuriick, darf er den Versicherungsschutz nicht versagen,
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wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der
unvollstandig oder unrichtig angezeigte Umstand weder
fur den Eintritt des Versicherungsfalls noch fuir die
Feststellung oder den Umfang der Leistung ursachlich
war. Auch in diesem Fall besteht aber kein
Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer die
Anzeigepflicht arglistig verletzt hat.

Dem Versicherer steht der Teil des Beitrags zu, der der
bis zum Wirksamwerden der Riicktrittserklarung
abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

IIl.1. Ist das Rucktrittsrecht des Versicherers
ausgeschlossen, weil die Verletzung einer Anzeigepflicht
weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlassigkeit beruhte,
kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat in Schriftform kiindigen. Dabei hat
der Versicherer die Umstande anzugeben, auf die er
seine Erklarung stutzt. Die Frist beginnt mit dem
Zeitpunkt, zu dem der

Versicherer Kenntnis von der Verletzung der
Anzeigepflicht erlangt hat.

2. Das Kundigungsrecht des Versicherers ist
ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer
nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei
Kenntnis der nicht angezeigten Umstande, wenn auch zu
anderen Bedingungen, geschlossen hatte.

IV. Kann der Versicherer nicht zurticktreten oder
kundigen, weil er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht
angezeigten Umstande, aber zu anderen Bedingungen,
geschlossen hatte, werden die anderen Bedingungen auf
Verlangen des Versicherers rtickwirkend
Vertragsbestandteil. Hat der Versicherungsnehmer die
Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen
Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode
Vertragsbestandteil.

Erhoht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um
mehr als 10 % oder schlie3t der Versicherer die
Gefahrabsicherung fiir den nicht angezeigten Umstand
aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des
Versicherers fristlos in Schriftform kiindigen.

V. 1. Der Versicherer muss die nach den Ziffern Il. bis IV.
zustehenden Rechte innerhalb eines Monats in
Schriftform geltend machen. Die Frist beginnt mit dem
Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung der
Anzeigepflicht, die ihn zur Vertragsanpassung berechtigt,
Kenntnis erlangt

hat. Dabei sind die Umstande anzugeben auf die sich die
Erklarung stitzt. Innerhalb der Monatsfrist darf der
Versicherer auch nachtraglich weitere Umstande zur
Begriindung seiner Erklarung angeben.

2. Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziffern II.
bis IV. nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch
gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer
Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat.

3. Der Versicherer kann sich auf die in den Ziffern Il. bis
IV. genannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht
angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der
Anzeige kannte.

VI. Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen
arglistiger Tauschung anzufechten, bleibt unberihrt. Im
Fall der Anfechtung steht dem Versicherer der Teil des
Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der
Anfechtungserklarung abgelaufenen Vertragszeit
entspricht.

VII. Die Rechte des Versicherers nach den Ziffern Il. bis
IV. erldschen mit Ablauf von funf Jahren nach
Vertragsschluss. Die Frist belauft sich auf zehn Jahre,
wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die
Anzeigepflicht vorsatzlich oder arglistig verletzt hat.

§4 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes /
Vertragliche Gestaltungsrechte



I. Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im
Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn der
Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag
unverzuglich nach Félligkeit im Sinne von 8§ 5 I. zahlt.

1. Der Vertrag kann beendet werden durch Kiindigung in
Schriftform eines der Vertragspartner.

1. zum Ablauf der vereinbarten Dauer. Die Kindigung
muss spatestens drei Monate vor dem Ablauf
zugegangen sein; anderenfalls verlangert sich der Vertrag
jeweils um ein Jahr;

2. zum Ende des dritten oder jedes darauf folgenden
Jahres, wenn ein Vertrag fur eine Dauer von mehr als drei
Jahren vereinbart wurde. Die Kiindigung muss spatestens
drei Monate vor Ablauf des dritten oder des jeweiligen
folgenden Jahres dem Vertragspartner zugegangen sein;
3. wenn der Versicherer eine Leistung nach § 7 erbracht
hat oder gegen ihn Klage auf eine solche Leistung
erhoben worden ist.

Die Kundigung muss spétestens einen Monat nach
Leistung oder — im Falle eines Rechtsstreits — nach
Klagertiicknahme, Anerkenntnis, Vergleich oder
Rechtskraft des Urteils in Schriftform zugegangen sein.
Kindigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kiindigung
sofort nach dem Zugang beim Versicherer wirksam. Der
Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die
Kundigung zu einem spéateren Zeitpunkt, spatestens je-
doch zum Ende des laufenden Versicherungsjahres,
wirksam wird.

Eine Kiindigung des Versicherers wird einen Monat nach
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

I1l. Der Vertrag endet ohne Kiindigung, wenn die
vereinbarte Dauer weniger als ein Jahr betragt, zu dem im
Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt.

IV. Der Versicherungsschutz fiir die versicherte Person
tritt aul3er Kraft, sobald der Versicherte Dienst in einer
militarischen oder &hnlichen Formation leistet, die an
einem Krieg oder kriegsméaRigen Einsatz zwischen den
Landern China, Deutschland, Frankreich, GroRbritannien,
Japan, Russland oder USA beteiligt ist.

Der Versicherungsschutz lebt wieder auf, sobald dem Ver
sicherer die Anzeige Uber die Beendigung des Dienstes
zugegangen ist.

8§ 5 Beitrage, Falligkeit und Verzug

|. Die Beitrage enthalten die jeweilige Versicherungsteuer
und die vereinbarten Nebenkosten.

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverziiglich nach
Abschluss des Versicherungsvertrags fallig, jedoch nicht
vor dem Beginn des Versicherungsschutzes.

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart,
gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten
Jahresbeitrages.

Folgebeitrage sind am Ersten des Falligkeitsmonats zu
zahlen, sofern nichts anderes vereinbart wurde.

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im
Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung
angegebenen Zeitpunkt erfolgt.

II. Ist die Einziehung des Beitrages von einem Konto
vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der
Beitrag zum Falligkeitstag eingezogen werden kann und
der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung
nicht widerspricht.

Konnte der féallige Beitrag ohne Verschulden des
Versicherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen
werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn
sie unverziglich nach einer in Textform abgegebenen
Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt.

Kann der fallige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der
Versicherungsnehmer die Einzugserméachtigung
widerrufen hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus
anderen Griinden zu vertreten, dass der Beitrag
wiederholt nicht eingezogen werden kann, ist der
Versicherer berechtigt, kiinftig Zahlung auRerhalb des
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Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der
Versicherungsnehmer ist zur Ubermittlung des Beitrages
erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in
Textform aufgefordert worden ist.

111.1. Bei nicht rechtzeitiger Zahlung des Beitrags gelten
die Bestimmungen der 88 37 und 38 des Gesetzes uber
den Versicherungsvertrag.

2. Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht rechtzeitig
gezahlt, gerat der Versicherungsnehmer 30 Tage nach
Ablauf der im Versicherungsschein genannten
Widerrufsfrist von 2 Wochen und Zugang einer
Zahlungsaufforderung in Verzug, es sei denn, dass er die
verspatete Zahlung nicht zu vertreten hat.

3. Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder
einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem
spateren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst
ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass er die
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

Fir Versicherungsfalle, die bis zur Zahlung des Beitrages
eintreten, ist der Versicherer nur dann nicht zur Leistung
verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch
gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen
auffalligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese
Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrages aufmerksam
gemacht hat.

4. Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder
einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer
vom Vertrag zurucktreten, solange der Beitrag noch nicht
gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurlicktreten, wenn
der Versicherungsnehmer nachweisen kann, dass er die
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

5. Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, geréat
der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es
sei denn, er hat die verspatete Zahlung nicht zu vertreten.
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der
Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen
Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die
mindestens zwei Wochen betragen muss. Die
Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die ruckstandigen
Betrage des Beitrags, Zinsen und Kosten im Einzelnen
beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die mit dem
Fristablauf verbunden sind.

Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser
Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab
diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein
Versicherungsschutz, wenn er in der
Zahlungsaufforderung nach Ziff. 5 Abs. 2 darauf
hingewiesen wurde.

6. Bei Teilzahlung des Jahresbeitrages werden die noch
ausstehenden Raten des Jahresbeitrages sofort fallig,
wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer
Rate in Verzug gerat.

Ferner kann der Versicherer flr die Zukunft jahrliche
Beitragszahlung verlangen.

7. Der Versicherer ist bei Verzug berechtigt, Ersatz des
ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu
verlangen.

8. Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf der
Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kann der
Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist
kindigen, wenn in der Zahlungsaufforderung nach Ziffer
Ill. 5 Abs. 2 darauf hingewiesen wurde.

Die Kiindigung kann auch bereits bei der Bestimmung der
Zahlungsfrist ausgesprochen werden. In diesem Fall wird
die Kiindigung zum Ablauf der Zahlungsfrist wirksam,
wenn der Versicherungsnehmer in diesem Zeitpunkt noch
mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der
Versicherungsnehmer in der Zahlungsaufforderung nach
Ziffer 11l. 5. Absatz. 2 hinzuweisen.

IV. Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der
Versicherer, nur Anspruch auf den Teil des Beitrags, der
dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz



bestanden hat.
V. Im Fall des § 4 IV. (militarische Einsatze) wird die
Pflicht zur Beitragszahlung unterbrochen.

§6 Anderung der Berufstatigkeit oder
Beschaftigung, Wehrdienst

|. Die Hohe der Versicherungssummen bzw. des
Beitrages hangt mafRgeblich von der Berufstatigkeit oder
der Beschaftigung des Versicherten ab. Grundlage fir die
Bemessung der Versicherungssummen und Beitrage ist
die geltende Berufsgruppeneinteilung des Versicherers
(Erlauterungen zu Einteilungskriterien: siehe
Antragsunterlagen).

Eine Anderung der Berufstatigkeit oder Beschaftigung des
Versicherten ist daher dem Versicherer unverzuglich
anzuzeigen. Die Ableistung von Pflichtwehrdienst oder
Zivildienst sowie die Teilnahme an militérischen
Reserveiibungen gelten nicht als Anderung der
Berufstatigkeit oder Beschaftigung.

1. 1. Ergeben sich fir eine neue Berufstatigkeit oder
Beschaftigung des Versicherten nach dem zur Zeit der
Anderung giiltigen Tarif des Versicherers niedrigere
Versicherungssummen, gelten diese nach Ablauf eines
Monats ab der Anderung.

2. Errechnen sich dagegen bei unverandertem Beitrag
hohere Versicherungssummen, gelten diese, sobald der
Versicherer Kenntnis von der Anderung erlangt,
spatestens jedoch nach Ablauf eines Monats ab der
Anderung.

3. Auf Wunsch des Versicherungsnehmers fiihrt der
Versicherer die Versicherung zu den bisherigen
Versicherungssummen bei erhéhtem oder gesenktem
Beitrag weiter, sobald der Versicherer Kenntnis von der
Anderung erlangt.

4. Bietet der Versicherer fir eine neue Berufstatigkeit oder
Beschaftigung des Versicherten nach seinem Tarif keinen
Versicherungsschutz, kann der Versicherer den Vertrag
innerhalb eines Monats ab Kenntnis der Anderung
kindigen. Die Kindigung wird einen Monat nach Zugang
wirksam.

8§ 7 Die Leistungsarten

Die jeweils vereinbarten Leistungsarten und deren Héhe
(Versicherungssummen) ergeben sich aus dem Vertrag.
Fir die Entstehung des Anspruchs und die Bemessung
der Leistungen gelten die nachfolgenden Bestimmungen.

. Invaliditatsleistung

1. Ist die korperliche oder geistige Leistungsfahigkeit des
Versicherten unfallbedingt dauerhaft beeintrachtigt
(Invaliditat), so entsteht Anspruch auf Kapitalleistung aus
der fUr den Invaliditatsfall versicherten Summe. Eine
Beeintrachtigung ist dauerhaft, wenn sie voraussichtlich
langer als drei Jahre bestehen wird und eine Anderung
des Zustandes nicht erwartet werden kann.

Die Invaliditat muss innerhalb eines Jahres nach dem
Unfall eingetreten sowie spatestens vor Ablauf einer Frist
von weiteren drei Monaten arztlich festgestellt und geltend
gemacht sein.

2. Die Hohe der Leistung richtet sich nach dem Grad der
Invaliditat.

a) Als feste Invaliditatsgrade gelten — unter Ausschluss
des Nachweises einer hoheren oder geringeren Invaliditat
— bei Verlust oder vollstandiger Funktionsunféhigkeit

eines Armes 70 Prozent
eines Armes bis oberhalb des

Ellenbogengelenks 65 Prozent
eines Armes unterhalb des

Ellenbogengelenks 60 Prozent
einer Hand 55 Prozent
eines Daumens 20 Prozent
eines Zeigefingers 10 Prozent
eines anderen Fingers 5 Prozent
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eines Beines Uber der Mitte des

Oberschenkels 70 Prozent
eines Beines bis zur Mitte des

Oberschenkels 60 Prozent
eines Beines bis unterhalb des Knies 50 Prozent
eines Beines bis zur Mitte des

Unterschenkels 45 Prozent
eines FulRes 40 Prozent
einer groRen Zehe 5 Prozent
einer anderen Zehe 2 Prozent
eines Auges 50 Prozent
des Gehors auf einem Ohr 30 Prozent
des Geruchs 10 Prozent
des Geschmacks 5 Prozent.

b) Bei Teilverlust oder teilweiser
Funktionsbeeintrachtigung eines dieser Korperteile oder
Sinnesorgane wird der entsprechende Teil des jeweiligen
Prozentsatzes nach a) angenommen.

¢) Werden durch den Unfall Korperteile oder
Sinnesorgane betroffen, deren Verlust oder
Funktionsunfahigkeit nicht nach a) oder b) geregelt sind,
so ist fur diese maf3gebend, inwieweit die normale
korperliche oder geistige Leistungsfahigkeit unter
ausschlie3licher Beriicksichtigung medizinischer
Gesichtspunkte beeintréachtigt ist.

d) Sind durch den Unfall mehrere kdrperliche oder
geistige Funktionen beeintrachtigt, so werden die
Invaliditatsgrade, die sich nach 2. ergeben,
zusammengerechnet. Mehr als 100 % werden jedoch
nicht angenommen.

3. Wird durch den Unfall eine kérperliche oder geistige
Funktion betroffen, die schon vorher dauernd
beeintrachtigt war, so wird ein Abzug in Hohe dieser
Vorinvaliditat vor- genommen. Diese ist nach 2. zu
bemessen.

4. Tritt der Tod unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach
dem Unfall ein, so besteht kein Anspruch auf
Invaliditatsleistung.

5. Stirbt der Versicherte aus unfallfremder Ursache
innerhalb eines Jahres nach dem Unfall oder —
gleichgltig, aus welcher Ursache — spéter als ein Jahr
nach dem Unfall und war ein Anspruch auf
Invaliditatsleistung nach 1. entstanden, so ist nach dem
Invaliditatsgrad zu leisten, mit dem aufgrund der zuletzt
erhobenen &rztlichen Befunde

zu rechnen gewesen waére.

II. Ubergangsleistung

Besteht nach Ablauf von sechs Monaten seit Eintritt des
Unfalles ohne Mitwirkung von Krankheiten oder
Gebrechen noch eine unfallbedingte Beeintrachtigung der
normalen korperlichen oder geistigen Leistungsfahigkeit
im beruflichen oder auBerberuflichen Bereich von mehr
als 50 % und hat diese Beeintrachtigung bis dahin
ununterbrochen bestanden, so wird die im Vertrag
vereinbarte Ubergangsleistung erbracht. Zur
Geltendmachung wird auf § 9 V. verwiesen.

1. Tagegeld

1. Fuhrt der Unfall zu einer Beeintrachtigung der
Arbeitsfahigkeit, so wird fur die Dauer der &rztlichen
Behandlung Tagegeld gezahlt. Das Tagegeld wird nach
dem Grad der Beeintrachtigung abgestuft. Die
Bemessung des Beeintrachtigungsgrades richtet sich
nach der Berufstatigkeit oder Beschaftigung des
Versicherten.

2. Das Tagegeld wird langstens fur ein Jahr, vom
Unfalltage an gerechnet, gezahit.

V. Krankenhaustagegeld

1. Krankenhaustagegeld wird fir jeden Kalendertag
gezahlt, an dem sich der Versicherte wegen des Unfalls in
medizinisch notwendiger vollstationarer Heilbehandlung
befindet, langstens jedoch fur zwei Jahre, vom Unfalltage
an gerechnet.



2. Krankenhaustagegeld entfallt bei einem Aufenthalt in
Sanatorien, Erholungsheimen und Kuranstalten.

V. Genesungsgeld

1. Fur die gleiche Anzahl von Kalendertagen, fur die der
Versicherte Unfall-Krankenhaus-Tagegeld bezogen hat,
erhalt er ein Genesungsgeld in Hohe des versicherten
Krankenhaustagegeldes, langstens jedoch fir die Dauer
von ins- gesamt 4 Wochen je Unfallereignis.

2. Mehrere vollstationare Krankenhausaufenthalte wegen
desselben Unfalls gelten als ein ununterbrochener
Krankenhausaufenthalt.

3. Der Anspruch auf Genesungsgeld entsteht mit der
Entlassung aus dem Krankenhaus.

VI. Todesfall-Leistung

Fuhrt der Unfall innerhalb eines Jahres zum Tode, so
entsteht Anspruch auf Leistung nach der fir den Todes-
fall versicherten Summe. Zur Geltendmachung wird auf §
9 VI. verwiesen.

§ 8 Einschrankung der Leistungen

Haben Krankheiten oder Gebrechen bei der durch ein
Unfallereignis hervorgerufenen Gesundheitsschadigung
oder deren Folgen mitgewirkt, so wird die Leistung
entsprechend dem Anteil der Krankheit oder des
Gebrechens gekirzt, wenn dieser Anteil mindestens 25 %
betragt.

89 Die Obliegenheiten nach Eintritt eines Unfalles

I. Nach einem Unfall, der voraussichtlich eine
Leistungspflicht herbeiflihrt, ist unverziglich ein Arzt
hinzuzuziehen und der Versicherer zu unterrichten. Der
Versicherte hat den arztlichen Anordnungen
nachzukommen und auch im Ubrigen die Unfallfolgen
moglichst zu mindern.

1. Die vom Versicherer Ubersandte Unfallanzeige ist
wahrheitsgemal auszufillen und unverzuglich an den
Versicherer zurlick zu senden. Daruber hinaus geforderte
sachdienliche Auskiinfte sind unverziglich zu erteilen.

Ill. Der Versicherte hat sich von den vom Versicherer
beauftragten Arzten untersuchen zu lassen. Die
notwendigen Kosten einschlief3lich eines dadurch
entstandenen Verdienstausfalles tragt der Versicherer.
IV. Die Arzte, die den Versicherten — auch aus anderen
Anlassen — behandelt oder untersucht haben, andere
Versicherer, Versicherungstrager und Behorden sind zu
ermachtigen, alle erforderlichen Auskiinfte zu erteilen.

V. Der Versicherungsnehmer hat einen Anspruch auf
Zahlung der Ubergangsleistung spatestens sieben
Monate nach Eintritt des Unfalles geltend zu machen und
unter Vorlage eines arztlichen Attestes zu begriinden.

VI. Hat der Unfall den Tod zur Folge, so ist dies innerhalb
von 48 Stunden zu melden, auch wenn der Unfall schon
angezeigt ist. Dem Versicherer ist das Recht zu
verschaffen, eine Obduktion durch einen von ihm
beauftragten Arzt vornehmen zu lassen.

8§ 10 Folgen von Obliegenheitsverletzungen

Wird eine nach Eintritt des Unfalls zu erfillende
Obliegenheit nach § 9 oder eine in den vereinbarten
Besonderen Bedingungen genannte Obliegenheit
vorsatzlich verletzt, verliert der Versicherungsnehmer
seinen Versicherungsschutz.

Bei grob fahrlassiger Verletzung einer Obliegenheit ist der
Versicherer berechtigt seine Leistung in einem der
Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhaltnis zu
kirzen.

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der nach Eintritt
des Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder
Aufklarungsobliegenheit, so ist der Versicherer nur dann
vollstandig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den
Versicherungsnehmer durch
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eine gesonderte Mitteilung in Textform auf diese
Rechtsfolge hingewiesen hat.

Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die
Obliegenheit nicht grob fahrléassig verletzt hat, bleibt der
Versicherungsschutz bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der
Obliegenheit weder flr den Eintritt oder die Feststellung
des Versicherungsfalles noch fiir die Feststellung oder
den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung
ursachlich war. Das gilt nicht, wenn der
Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt
hat.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhangig
davon, ob der Versicherer ein ihm wegen der Verletzung
einer vorvertraglichen Anzeigepflicht zustehendes
Kindigungsrecht austibt.

§ 11 Falligkeit der Leistungen

I. Sobald dem Versicherer die Unterlagen zugegangen
sind, die der Versicherungsnehmer zum Nachweis des
Unfallhergangs und der Unfallfolgen sowie tUber den
Abschluss des fur die Bemessung der Invaliditat
notwendigen Heilverfahrens beizubringen hat, ist der
Versicherer verpflichtet, innerhalb eines Monats — beim
Invaliditatsanspruch innerhalb von drei Monaten —in
Textform zu erklaren, ob und in welchem Umfang er einen
Anspruch anerkennt.

Die arztlichen Gebihren, die dem Versicherungsnehmer
zur Begriindung des Leistungsanspruches entstehen,
Ubernimmt der Versicherer

bei Invaliditat bis zu 1 %o der versicherten Summe,

— bei Ubergangsleistung bis zu 1 % der versicherten
Summe,

— bei Tagegeld bis zu einem Tagegeldsatz,

— bei Krankenhaustagegeld bis zu einem
Krankenhaustagegeldsatz.

Sonstige Kosten ubernimmt der Versicherer nicht.

1. Erkennt der Versicherer den Anspruch an oder haben
sich Versicherungsnehmer und Versicherer tiber Grund
und Hoéhe geeinigt, so erbringt der Versicherer die
Leistung innerhalb von zwei Wochen.

Vor Abschluss des Heilverfahrens kann eine
Invaliditatsleistung innerhalb eines Jahres nach Eintritt
des Unfalles nur beansprucht werden, wenn und soweit
eine Todesfallsumme versichert ist.

I1l. Steht die Leistungspflicht zunachst nur dem Grunde
nach fest, so zahlt der Versicherer auf Verlangen des
Versicherungsnehmers angemessene Vorschusse.

IV. Versicherungsnehmer und Versicherer sind berechtigt,
den Grad der Invaliditat jahrlich, langstens bis zu drei
Jahren nach Eintritt des Unfalles, erneut arztlich
bemessen zu lassen. Dieses Recht muss seitens des
Versicherers mit Abgabe seiner Erklarung entsprechend
I., seitens des Versicherungsnehmers vor Ablauf der Frist
ausgeubt werden. Ergibt die endgultige Bemessung eine
hoéhere Invaliditatsleistung, als sie der Versicherer bereits
erbracht hat, so ist der Mehrbetrag mit 5 % jahrlich zu
verzinsen.

§ 12 Rechtsverhaltnisse am Vertrag beteiligter
Personen

I. Ist die Versicherung gegen Unfélle abgeschlossen, die
einem anderen zustoRen (Fremdversicherung), so steht
die Auslibung der Rechte aus dem Vertrag nicht dem
Versicherten, sondern dem Versicherungsnehmer zu. Er
ist neben dem Versicherten fir die Erfullung der
Obliegenheiten verantwortlich.

1. Alle fur den Versicherungsnehmer geltenden
Bestimmungen sind auf dessen Rechtsnachfolger und
sonstige Anspruchsteller entsprechend anzuwenden.

I1l. Die Versicherungsanspriiche kénnen vor Falligkeit



ohne Zustimmung des Versicherers weder ibertragen
noch verpfandet werden.

§ 13 Anzeigen und Willenserklarungen

I. Alle fiir den Versicherer bestimmten Anzeigen und
Erklarungen sind an die Hauptverwaltung des
Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in
dessen Nachtragen als zusténdig bezeichnete
Geschaftsstelle zu richten.

Il. Hat der Versicherungsnehmer die Anderung seiner
Anschrift nicht mitgeteilt, gendgt fiir eine Willenserklarung
des Versicherers, die dem Versicherungsnehmer gegen-
Uber abzugeben ist, die Absendung eines
eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer
bekannte Anschrift. Die Erklarung gilt drei Tage nach der
Absendung des Briefes als zugegangen.

Dies gilt entsprechend fiir den Fall einer
Namenséanderung des Versicherungsnehmers.

IIl. Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung fur
seinen Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer
Verlegung der gewerblichen Niederlassung die
Bestimmungen der Ziffer Il. entsprechend Anwendung.

§ 14 Verjahrung

|. Die Anspriiche aus diesem Versicherungsvertrag
verjahren in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich
nach den allgemeinen Vorschriften des Biirgerlichen
Gesetzbuches.

1. Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei
dem Versicherer angemeldet worden, ist die Verjahrung
von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu
dem die Entscheidung des Versicherers dem
Anspruchsteller in Textform zugeht.

§ 15 Gerichtsstande

I. Fur Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den
Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zustandigkeit
nach dem Sitz des Versicherers oder seiner fir den
Versicherungsvertrag zustandigen Niederlassung. Ist der
Versicherungsnehmer eine nattirliche Person, ist auch
das Gericht ortlich zustandig, in dessen Bezirk der
Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen
gewohnlichen Aufenthalt hat.

II. Ist der Versicherungsnehmer eine naturliche Person,
missen Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn
bei dem Gericht erhoben werden, das flr seinen Wohnsitz
oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines
gewohnlichen Aufenthalts zustandig ist. Ist der
Versicherungsnehmer eine juristische Person, bestimmt
sich das zustéandige Gericht auch nach dem Sitz oder der
Niederlassung des Versicherungsnehmers. Das Gleiche
gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene
Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft,
Gesellschaft birgerlichen Rechts oder eine eingetragene
Partnergesellschatft ist.

I1l. Sind der Wohnsitz oder der gewdhnliche Aufenthalt im
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich
die gerichtliche Zusténdigkeit fur Klagen aus dem
Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer
nach dem Sitz des Versicherers oder seiner fir den
Versicherungsvertrag zustandigen Niederlassung.

IV. Fur diesen Versicherungsvertrag gilt deutsches Recht.

8§16 Meinungsverschiedenheiten

Wenn es einmal eine Beschwerde des
Versicherungsnehmers oder Meinungsverschiedenheiten
zwischen dem Versicherungsnehmer und dem
Versicherer geben sollte, stehen dem
Versicherungsnehmer derzeit insbesondere die

nachfolgenden Beschwerdemdglichkeiten offen.
|. Beschwerdemanagement des Versicherers

Der Versicherungsnehmer kann sich jederzeit mit seinem
Anliegen oder seiner Beschwerde an die Dialog
Versicherung AG wenden. Die Adresse und die
Telefonnummer finden sich im Begleitschreiben zum
Versicherungsschein. Dartber hinaus ist eine
Kontaktaufnahme auch utber die Internetseite oder die E-
Mailadresse des Versicherers mdglich. Diese lauten
derzeit:

www.dialog-versicherung.de/kontakt
E-Mail: bittebesser@dialog-versicherung.de

Sollte das Problem auf diesem Wege nicht zu I6sen sein,
kann sich der Versicherungsnehmer auch an den
Vorstand des Versicherers wenden. Die derzeitigen
Kontaktdaten sind:

Vorstand der

Dialog Versicherung AG,
Adenauerring 7,

81737 Minchen

1. Versicherungsombudsmann

Wenn der Versicherungsnehmer den
Versicherungsvertrag als Verbraucher abgeschlossen hat,
und der Versicherungsnehmer mit der Entscheidung des
Versicherers nicht einverstanden ist, kann der
Versicherungsnehmer auch den
Versicherungsombudsmann als unabhangigen und
neutralen Schlichter kontaktieren. Die derzeitigen
Kontaktdaten sind:

Versicherungsombudsmann e. V.
Postfach 08 06 32
10006 Berlin

www.versicherungsombudsmann.de
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Der Ombudsmann fur Versicherungen ist eine
unabhangige Schlichtungsstelle. Er Gberprift neutral,
schnell und unbirokratisch die Entscheidungen der
Versicherer. Fir Verbraucher arbeitet er kostenfrei.

Wenn der Versicherungsnehmer Verbraucher ist und
diesen Vertrag online (z. B. uber unsere Webseite)
abgeschlossen hat, kann der Versicherungsnehmer sich
mit seiner Beschwerde auch online an die Plattform
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ wenden. Die
Beschwerde des Versicherungsnehmers wird dann tber
diese Plattform an den Versicherungsombudsmann
weitergeleitet.

Ill. Versicherungsaufsicht

Eine Beschwerde kann auch an die fir Versicherer
zustandige Aufsicht gerichtet werden. Die derzeitigen
Kontaktdaten sind:

Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Sektor Versicherungsaufsicht

Graurheindorfer Str. 108

53117 Bonn

E-Mail: poststelle@bafin.de

Die BaFin ist allerdings keine Schiedsstelle und ihre



Entscheidung ist in einzelnen Streitfallen nicht verbindlich.
IV. Rechtsweg

Die Mdglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt
von den vorgenannten Beschwerdeméglichkeiten
unberdhrt.

§ 17 Embargobestimmung

Es besteht — unbeschadet der tibrigen
Vertragsbestimmungen — Versicherungsschutz nur, soweit
und solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt
anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder
Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europaischen
Union oder der Bundesrepublik Deutschland
entgegenstehen.

Dies gilt auch fur Wirtschafts-, Handels- oder
Finanzsanktionen bzw. Embargos, die durch die
Vereinigten Staaten von Amerika im Hinblick auf den Iran
erlassen werden, soweit dem nicht europaische oder
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deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen.



Zusatz-Bedingungen fir die Gruppen- Unfallversicherung

§1 Versicherungen ohne Namensangabe

1. Versicherungsschutz besteht fur die
Personen, die der im

Vertrag bezeichneten Gruppe angehoren.

2. Die zu versichernden Personen sind vom
Versicherungsnehmer so zu bezeichnen und zu
erfassen, dass Zweifel Uber die Zugehdorigkeit des
Verletzten zu dem versicherten Personenkreis nicht
entstehen kénnen.

3. Der Versicherer fordert den
Versicherungsnehmer jeweils am Schluss des
Zeitabschnitts, auf welchen der Jahresbeitrag anteilig
entrichtet wird, auf, die Zahl der in diesem Zeitabschnitt
versichert gewesenen Personen anzugeben. Diese
Angabe hat nach Monaten und nach dem héchsten
Stande jedes Monats zu erfolgen. Eine
Durchschnittsberechnung ist nicht zulassig.

4. Aufgrund der gemachten Angaben errechnet
der Versicherer den zu zahlenden Beitrag fiir den
zuriickliegenden Zeitabschnitt. Der
Versicherungsnehmer erhalt hiertiber eine
Beitragsabrechnung.

5. Der Versicherungsschutz der einzelnen
versicherten Person erlischt, wenn sie aus dem
bestehenden Dienstverhéltnis oder aus der
Vereinigung ausscheidet.

§ 2 Versicherungen mit Namensangabe

1. Versicherungsschutz besteht fur die
namentlich genannten

Personen.

2. Nicht versicherte Personen kdnnen jederzeit
zur Versicherung angemeldet werden, wenn Beruf oder
Beschaftigung und die Versicherungssummen die
gleichen sind wie die der bereits versicherten. Fir die
hinzukommenden Personen besteht
Versicherungsschutz im vereinbarten Umfang ab
Eingang der Anmeldung beim Versicherer.

3. Personen in anderen Berufen oder mit
anderer Beschaftigung oder mit héheren
Versicherungssummen sind erst mit der Vereinbarung
Uber Versicherungssummen und Beitrag versichert.
4. Der Versicherer hat das Recht, die
Versicherung des Einzelnen nach Risikoprifung
abzulehnen. Lehnt der Versicherer ab , erlischt der
Versicherungsschutz einen Monat nach Abgabe der
Erklarung.

5. Fir versicherte Personen, die aus dem
Vertrag ausscheiden sollen, erlischt der
Versicherungsschutz friihestens zu dem Zeitpunkt, in
dem uns die Anzeige zugeht.

§ 3 Vertragsdauer (Zusatz zu § 4 der Allgemeinen
Unfallversicherung-Bedingungen

1. Die Vertragspartner kdnnen den
Versicherungsschutz der einzelnen versicherten
Person durch schriftliche Mitteilung beenden, wenn der
Versicherer nach einem Unfall eine Leistung an den
Versicherungsnehmer erbracht hat oder gegen den
Versicherer Klage auf eine Leistung erhoben worden
ist. Die Mitteilung muss spatestens einen Monat nach
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Leistung oder — im Falle eines Rechtsstreits — nach
Klagrucknahme, Anerkenntnis, Vergleich oder
Rechtskraft des Urteils in Schriftform zugegangen sein.
Der Versicherungsschutz erlischt einen Monat nach
Zugang der Mitteilung.

2. Der Versicherungsvertrag endet, wenn der
Betrieb eingestellt oder die Vereinigung aufgeldst wird.
Ein Betriebslibergang ist keine Einstellung des
Betriebs.

3. Der Versicherer ist berechtigt, das
Versicherungsverhdltnis mit einer Frist von einem
Monat zu kiindigen, wenn Uber das Vermdgen des
Versicherungsnehmers das Insolvenzverfahren eroffnet
oder die Ero6ffnung eines solchen Verfahrens mangels
Masse abgewiesen wird.

Begrenzung der
Versicherungssummen

1. Fluggastrisiko

1.1 Versicherungsschutz fir das Fluggastrisiko (vgl.
hierzu

§ 2 |. (4) der Allgemeinen
Unfallversicherungsbedingungen (AUB) wird je
versicherte Person nach den vereinbarten
Versicherungssummen, hochstens jedoch nach
folgenden Versicherungssummen gewahrt:

EUR 1.000.000,— fur den Todesfall

EUR 2.000.000,— fur den Invaliditatsfall
(Hochstersatzleistung bei
100 % Invaliditat)

EUR 250,— fur Tagegeld

EUR 250,— fur Krankenhaustagegeld/
Genesungsgeld

EUR 10.000,- fur Heilkosten

EUR 50.000,— fiir Ubergangsleistung

1.2 Benutzen mehrere durch diesen
Gruppen-Unfallversicherungsvertrag versicherte
Personen dasselbe Flugzeug und Uberschreiten die
Versicherungssummen aus dem Vertrag fur diese
Personen insgesamt die Betrage von

EUR 10.000.000,— fur den Todesfall

EUR  20.000.000,— fur Invaliditat
(Hochstersatzleistung
bei 100 % Invaliditat)

EUR 2.500,— fur Tagegeld

EUR 2.500,— fur Krankenhaustagegeld/
Genesungsgeld

EUR 100.000,— fur Heilkosten

EUR 500.000,— fur Ubergangsleistung

so gelten diese Betrage als
Héchstversicherungssummen fir die Personen und die
Versicherungssummen jeder Person verringern sich im
entsprechenden Verhéltnis.

Bei allen anderen Unfallen gilt:

Werden mehrere versicherte Personen vom selben
Unfallereignis betroffen, so ist die Hochstleistung des
Versicherers fur alle Versicherten zusammen begrenzt
auf EUR 10.000.000,—.



Erweiterungen der AUB 88 Fassung 2008

Besondere Bedingungen fir die
Versicherung von Vergiftungen
durch Gase und Dampfe

§ 1 lll der vereinbarten Allgemeinen
Unfallversicherungs-Bedingungen wird wie folgt
erganzt:

Bei Vergiftungen durch plétzlich ausstromende Gase
und Dampfe wird der Begriff der Pl6tzlichkeit auch
dann angenommen, wenn die versicherte Person durch
besondere Umsténde den Einwirkungen von Gasen
und Dampfen mehrere Stunden lang unfreiwillig
ausgesetzt war.

Ausgeschlossen bleiben jedoch Berufs- und
Gewerbekrankheiten.

Besondere Bedingungen flr die
Versicherung von tauchtypischen
Gesundheitsschaden in der
Unfallversicherung

Erganzend zu § 1 Il der vereinbarten Allgemeinen
Unfallversicherungs-Bedingungen bietet der
Versicherer auch Versicherungsschutz fur

— tauchtypische Gesundheitsschaden, wie z. B.
Caissonkrankheit oder Trommelfellverletzungen, sowie
— far den Ertrinkungs- bzw. Erstickungstod unter
Wasser, auch wenn kein Unfallereignis eingetreten ist.

Besondere Bedingungen fur Unfalle
durch Herzinfarkt, Schlaganfall oder
Medikamente

Abweichend von § 2 | (1) der vereinbarten Allgemeinen
Unfallversicherungs-Bedingungen besteht
Versicherungsschutz fir Unfélle infolge von Geistes-
oder Bewusstseinsstérungen, wenn diese durch
Herzinfarkt, Schlaganfall oder verordnete Medikamente
verursacht waren.

Die unmittelbaren Schéden durch den Herzinfarkt,
Schlaganfall oder verordnete Medikamente selbst sind
vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.

Besondere Bedingungen fur Unfalle
durch epileptische Anfélle

Abweichend von § 2 | (1) der vereinbarten Allgemeinen
Unfallversicherungs-Bedingungen besteht
Versicherungsschutz fur Unfélle wenn diese durch
einen epileptischen Anfall verursacht waren.

Besondere Bedingungen flr die
Versicherung von alkoholbedingten
Bewusstseinsstorungen

Abweichend von § 2 | (1) der vereinbarten Allgemeinen
Unfallversicherungs-Bedingungen besteht
Versicherungsschutz fiir Unfalle infolge von
alkoholbedingten Bewusstseinsstérungen, beim
Lenken von Kraftfahrzeugen jedoch nur, wenn der
Blutalkoholgehalt bei Eintritt des Unfalles unter 1,5 %o
liegt.
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Besondere Bedingungen fir die
Versicherung von Unféllen bei
inneren Unruhen/gewalttatigen

Auseinandersetzu ngen

§ 2 1 (3) der vereinbarten Allgemeinen
Unfallversicherungs-Bedingungen wird wie folgt
geandert:

Unfélle bei inneren Unruhen und sonstigen
gewalttatigen Auseinandersetzungen sind
mitversichert, wenn die versicherte Person an den
Gewalttaten nicht aktiv teilgenommen hat oder wenn
sie zwar aktiv beteiligt war, jedoch nicht auf der Seite
der Unruhestifter.

Besondere Bedingungen flr die
Mitversicherung des passiven
Kriegsrisikos in der
Unfallversicherung (BB Kriegsrisiko
92)

1. In Abanderung des § 2 | (3) der vereinbarten
Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen
erstreckt sich der Versicherungsschutz auf Unfélle, die
dem Versicherten durch Kriegsereignisse zustol3en,
ohne dass er zu den aktiven Teilnehmern an dem Krieg
oder Birgerkrieg gehort (Passives Kriegsrisiko).
Aktiver Teilnehmer ist auch, wer auf Seiten einer
kriegfuhrenden Partei zur Kriegsflihrung bestimmte
Anlagen, Einrichtungen, Geréte, Fahrzeuge, Waffen
oder andere Materialien anliefert, abtransportiert oder
sonst damit umgeht. Mitversichert sind Unfalle durch
Terroranschlage in urséchlichem Zusammenhang mit
einem Krieg oder Burgerkrieg, die aul3erhalb der
Territorien der kriegfiihrenden Parteien ausgefuhrt
werden.

2. Von dem Versicherungsschutz bleiben
ausgeschlossen:

— Unfélle, wenn sich der Versicherte nach Ausbruch
des

Krieges oder Burgerkrieges in das Kriegsgebiet begibt;
— Unfalle, wenn sich der Versicherte wegen seiner
Berufsausiibung (z. B. Journalist, Kameramann) in
Erwartung eines eventuellen Krieges oder
Birgerkrieges in das Krisengebiet begibt;

— Unfalle durch ABC-Waffen (atomare, biologische
oder chemische Waffen),

— Unfélle im Zusammenhang mit einem Krieg oder
kriegsahnlichen Zustand zwischen Weltmachten
(China, Frank- reich, Gro3britannien, Japan, Russland,
USA),

— Unfélle im Zusammenhang mit einem Krieg oder
Birger- krieg, wenn der Staat, in dem der Versicherte
seinen Wohnsitz oder gewdhnlichen Aufenthalt hat, als
kriegfiihrende Partei beteiligt ist oder wenn die
Kriegsereignisse auf dem Gebiet dieses Staates
stattfinden.

3. Der Versicherungsschutz nach diesen Besonderen
Bedingungen gilt jedoch maximal fir die Dauer von 14
Tagen nach Mitternacht des Tages, an dem die
Feindseligkeiten ausgebrochen sind.



Besondere Bedingungen fir die
Versicherung von Unféllen bei
Beteiligung an lizenzfreien

Motorsportveranstaltungen

Ergénzend zu § 2 | (5) der vereinbarten Allgemeinen
Unfallversicherungs-Bedingungen wird vereinbart:
Unfalle bei der aktiven Teilnahme an genehmigten
Fahrtveranstaltungen mit Motorfahrzeugen, bei denen
es auf die Erzielung einer Hochstgeschwindigkeit
ankommt, sind mitversichert,

sofern hierflr keine Lizenz erforderlich ist (z. B. bei
einem gelegentlichen Fahren mit Leihkarts auf einer
Indoorkart-Anlage). Diese Erweiterung gilt nur
innerhalb Europas und nur fir Personen die das
18.Lebensjahr vollendet haben.

Unfalle mit Strahlen

In Ergénzung von § 2 Il (1) der vereinbarten
Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB)
besteht bei Gesundheitsschadigungen durch Strahlen
Versicherungsschutz, wenn es sich um Folgen eines
unter die Versicherung fallenden Unfallereignisses
handelt. Der Ausschluss von 8§ 2 | (6) AUB
(Kernenergie) wird davon nicht bertihrt und gilt
unverandert.

Besondere Bedingungen flr die
Versicherung von Infektionen durch
Zeckenbiss

Ergéanzend zu § 2 1l (3) der vereinbarten Allgemeinen
Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB) besteht auch
Versicherungsschutz fiir die Folgen der durch
Zeckenbiss Ubertragenen Infektionskrankheiten
Frihsommer-Meningoenzephalitis (FSME) und
Lyme-Borreliose.

Versicherungsfall ist die erstmalige Infizierung mit dem
Erreger dieser Infektionskrankheiten. Abweichend von
§ 9 AUB ist der Versicherer unverziglich zu
unterrichten, nachdem die erstmalige Infektion durch
einen Arzt festgestellt wurde.

Abweichend von § 4 |. der AUB beginnt der
Versicherungsschutz fur diese Infektionen nach einer
Wartezeit von einem Monat nach dem im
Versicherungsschein angegebenen Beginn-/
Anderungszeitpunkt. Fir Versicherungsfalle vor Ablauf
der Wartezeit besteht keine Leistungspflicht.
Voraussetzung fiir eine Leistung ist, dass der
Nachweis Uber das Vorliegen der Infektionskrankheiten
durch einen objektiven am Stand medizinischer
Erkenntnisse orientierten &rztlichen Bericht unter
Beifligung der Laborbefunde erbracht wird.

Besondere Bedingungen flr die
Versicherung von Infektionen bei
gering- fugigen Hautverletzungen

In Abweichung von § 2 Il (3) der vereinbarten
Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen sind
auch Infektionen ein- geschlossen, bei denen aus der
Krankheitsgeschichte, dem Befund oder der Natur der
Erkrankung hervorgeht, dass die Krankheitserreger
durch irgendeine Beschadigung der Haut, wobei aber
mindestens die dufere Hautschicht durchtrennt sein
muss, in den Korper gelangt sind. Ausgeschlossen von
dieser Erweiterung bleibt die Erkrankung an Influenza
und AIDS.
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Besondere Bedingungen flr die
Versicherung von Vergiftungen
infolge Einnahme fester oder
flissiger Stoffe

§ 2 1l (4) der vereinbarten Allgemeinen
Unfallversicherungs-Bedingungen wird wie folgt
geandert:

Vergiftungen infolge versehentlicher Einnahme
schéadlicher Stoffe sind mitversichert, sofern es sich
nicht um Nahrungsmittel handelt.

Besondere Bedingungen fur die
Versicherung von
Nahrungsmittelvergiftungen

Abweichend von § 2 Il (4) der vereinbarten
Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen sind die
Folgen von Nahrungsmittelvergiftungen versichert.

Ausgeschlossen bleiben Vergiftungen durch Alkohol.
Dies gilt jedoch nicht fiir Kinder, die zum
Unfallzeitpunkt das 10. Lebensjahr noch nicht vollendet
haben.

Psychische Reaktionen

Ergénzend zu § 2 IV der vereinbarten Allgemeinen
Unfallversicherungs-Bedingungen gilt vereinbart, dass
fur die Folgen psychischer und nervéser Stérungen, die
im Anschluss an einen Unfall eintreten, dann
Versicherungsschutz besteht, wenn und insoweit diese
Storungen auf eine durch den Unfall verursachte
organische Erkrankung des Nervensystems oder auf
eine Epilepsie, die durch ein unter diesen Vertrag
fallendes Unfallereignis verursacht wurde,
zurtickzufuihren sind.

Besondere Bedingungen zur
Geltendmachung der Invaliditat

Abweichend von 8§ 7 | (1) der vereinbarten Allgemeinen
Unfallversicherungs-Bedingungen muss die Invaliditat
— innerhalb von 15 Monaten nach dem Unfall
eingetreten sein und

— spatestens vor Ablauf einer Frist von weiteren 6
Monaten von einem Arzt schriftlich festgestellt und vom
Versicherungsnehmer, oder der versicherten Person
geltend gemacht wer- den.

Besondere Bedingungen fur die
verbesserte Invaliditatsleistung

§ 7 1(2) a) der vereinbarten Allgemeinen
Unfallversicherungs-Bedingungen und soweit
vereinbart, Ziffer 1 der Besonderen Bedingungen fir
die Versicherung einer Unfallrente der
Invaliditatsleistung werden wird wie folgt geandert:
Als feste Invaliditatsgrade gelten — unter Ausschluss
des Nach- weises einer hoheren oder geringeren
Invaliditat — bei Verlust oder vollstandiger

Funktionsunfahigkeit

eines Armes 80 %
eines Armes bis oberhalb des Ellenbogengelenks 75 %
eines Armes unterhalb des Ellenbogengelenks 70 %
einer Hand 70 %
eines Daumens 28 %
eines Zeigefingers 20 %



anderer Finger

(bei Verlust von samtlichen Fingern einer Hand
werden max. 70 % ersetzt)

eines Beines Uber der Mitte des Oberschenkels
eines Beines bis zur Mitte des Oberschenkels
eines Beines bis unterhalb des Knies

eines Beines bis zur Mitte des Unterschenkels
eines FulRes

einer grolRen Zehe

einer anderen Zehe

eines Auges

sofern das andere Auge vor Eintritt des Unfalles
bereits verloren war

des Gehdrs auf einem Ohr

sofern das Gehor auf dem anderen Ohr bereits
vor Eintritt des Unfalles verloren war

des Geruchssinns

des Geschmackssinns

einer Niere bei Erhaltung der anderen Niere
der Milz

des Sprechvermdgens

Bei Teilverlust oder teilweiser

15%

80 %
70 %
60 %
55 %
50 %
15%
8 %
50 %

70 %
30 %

45 %
20 %
15%
20 %
10 %
100 %

Funktionsbeeintrachtigung gilt der entsprechende Teil

des jeweiligen Prozentsatzes.

Zahlung der Invaliditatsleistung bei

Diagnosestellung

In teilweiser Abweichung von 8 7 | der vereinbarten

Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen bezahlt

der Versicherer die Invaliditatsleistung in folgenden

Fallen bereits nach der Stellung der Diagnose in Hohe

des genannten Invaliditatsgrades:

Oberschenkels

Diagnhose Anteil am Wert der
vereinbarten Gliedertaxe

Komplette 1/10 des Wertes fiur das

Kreuzbandruptur Bein Uber der Mitte des

Schienbeinfraktur
Oberschenkels

Fersenbeinfraktur 2/10 des Wertes fir den
Fuld

Sprunggelenksfraktur 1/20 des Wertes fur den
Fuld

Komplette 1/7 des Wertes fiur das

Bein Uber der Mitte des

Kniescheibenfraktur

Oberschenkels

1/7 des Wertes fir das
Bein Uiber der Mitte des

Oberschenkelhalsfraktur

Oberschenkels

1/7 des Wertes fir das
Bein Uiber der Mitte des

Verschobene
Radiusfraktur oder
Radiuskopfchenfraktur

Arm

1/10 des Wertes flir den

Oberarmkopffraktur
Arm

1/7 des Wertes fir den

Kompressionsfraktur eines

Wirbelkérpers Grund-

Invaliditat

10 % aus der vereinbarten

Versicherungssumme fiir

Das Recht des Versicherten einen hoheren
Invaliditatsgrad durch ein arztliches Gutachten

nachzuweisen, wird durch diese Bedingung nicht

eingeschrankt.

Besondere Bedingungen flr die

verbesserte Ubergangsleistung
8 7 Il der vereinbarten Allgemeinen
Unfallversicherungs-Bedingungen wird wie folgt
erganzt:
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Ist die normale korperliche oder geistige
Leistungsfahigkeit der versicherten Person im
beruflichen oder auf3erberuflichen Bereich unfallbedingt
ohne Mitwirkung von Krankheiten oder Gebrechen seit
Eintritt des Unfalles beeintrachtigt und hat diese
Beeintrachtigung bis dahin ununterbrochen bestanden,
so zahlt der Versicherer

a) nach 3 Monaten und 100 % Beeintrachtigung 50 %
der vereinbarten Versicherungssumme und

b) nach 6 Monaten und mindestens 50 %
Beeintrachtigung

100 % der vereinbarten Versicherungssumme
abziglich der nach a) geleisteten Zahlung.

Die Ubergangsleistung ist von dem
Versicherungsnehmer oder der versicherten Person
spatestens 1 Monat nach Ablauf der in a) bzw. b)
genannten Frist unter Vorlage eines arztlichen Attestes
geltend zu machen.

Besondere Bedingungen flr
Krankenhaustagegeld bei einer
Heilbehandlung

in gemischten Instituten mit
Heilbehandlung und Rehabilitation

Ergénzend zu § 7 IV der vereinbarten Allgemeinen
Unfallversicherungs-Bedingungen wird vereinbart:
Erfolgt die vollstationare Heilbehandlung in einem
Institut, das sowohl der Heilbehandlung als auch der
Rehabilitation dient, so entfallt der
Krankenhaustagegeldanspruch zumindest dann nicht
— wenn es sich um eine Notfalleinweisung handelt oder
— wenn die Krankenanstalt das einzige
Versorgungskrankenhaus in der Umgebung des
Wohnortes der versicherten Person ist.

Besondere Bedingungen fur
Krankenhaustage- und
Genesungsgeld bei ambulanten
Operationen

Abweichend von 8§ 7 IV der vereinbarten Allgemeinen
Unfallversicherungs-Bedingungen leistet der
Versicherer das vereinbarte Krankenhaustage- und
Genesungsgeld auch nach folgen-

den Bedingungen:

1. Voraussetzung fur die Leistung:

Die versicherte Person wird aufgrund eines Unfalles
unter Vollnarkose oder Regionalanasthesie, die
zumindest an einer ganzen Extremitat erfolgt, operiert.
2. Hohe der Leistung

2.1 Das vereinbarte Krankenhaustage- und
Genesungsgeld wird fiir mindestens 3 Tage gezahlt.
2.2 Der Versicherer leistet auch dann, wenn die
unfallbedingte Operation nach Ziffer 1. ambulant
durchgefiihrt und da- durch ein Krankenhausaufenthalt
vermieden wird.

Besondere Bedingungen fur
verlangertes Krankenhaus-
Tagegeld

Ergénzend zu § 7 IV 1 der vereinbarten Allgemeinen
Unfallversicherungs-Bedingungen wird das
Krankenhaus-Tagegeld fiir unfallbedingte vollstationare
Krankenhausaufenthalte innerhalb von 5 Jahren — vom
Unfalltag an gerechnet — gezahlt, maximal jedoch fir
alle aufgrund des Unfalles erforderlichen
vollstationaren Krankenhausaufenthalte zusammen bis
zu einer Dauer von zwei Jahren.



Besondere Bedingungen fir den
Einschluss des kombinierten
Rooming- In-Geldes und

Schulausfallgeldes

Ergénzend zu § 7 der vereinbarten Allgemeinen
Unfallversicherungs-Bedingungen ( AUB) leistet der
Versicherer nach folgen- den Bedingungen ein
Rooming-In-Geld.

1. Voraussetzungen fur die Leistung:

Das versicherte Kind

— hat bei Eintritt des Unfalles das 7. Lebensjahr noch
nicht vollendet

— befindet sich wegen des Unfalles in medizinisch not-
wendiger vollstationarer Heilbehandlung und

— ein Erziehungsberechtigter Gbernachtet mit dem
versicherten Kind im Krankenhaus (Rooming-In).
Diese Voraussetzungen missen vom
Versicherungsnehmer durch ein &rztliches Attest
nachgewiesen werden. Kuren sowie Aufenthalte in
Sanatorien, Erholungsheimen und Kuranstalten gelten
nicht als medizinisch notwendige Heilbehandlung.

2. Hohe und Dauer der Leistung:

Das Rooming-In-Geld zahlt der Versicherer langstens
fir 1 Jahr — vom Unfalltag an gerechnet — in Hhe von
40,00

EUR Versicherungssumme fiir jede Ubernachtung des
Erziehungsberechtigten im Krankenhaus. Dabei wird §
8 der AUB berticksichtigt.

Schulausfallgeld

1. Voraussetzungen fur die Leistung:

Das versicherte Kind

— hat bei Eintritt des Unfalles das 7. Lebensjahr
vollendet

— kann wegen des Unfalles langer als 6 Wochen nicht
am Unterricht einer allgemeinbildenden Schule oder
gleichgestellten Einrichtung teilnehmen, wobei mehrere
Schulausfélle desselben Unfalles wie ein
ununterbrochener Schulausfall gewertet werden.
Diese Voraussetzungen miissen vom
Versicherungsnehmer durch ein arztliches Attest und
einer Bescheinigung der Schule nachgewiesen
werden. Ferien oder voriibergehende SchulschlieBung
gelten nicht als Schulausfall.

2. Hohe und Dauer der Leistung:

Das Schulausfallgeld zahlt der Versicherer ab der 7.
Schulausfallwoche fiir jeden Schulausfalltag —
langstens fir

1 Jahr, vom Unfalltag an gerechnet — in Héhe von
40,00 EUR (Tagessatz). Dabei wird 8§ 8 der AUB
berticksichtigt.

Besondere Bedingungen fir die
Versicherung von Raubtberfall oder
Geiselnahme

Erganzend zu 8§ 7 der vereinbarten Allgemeinen
Unfallversicherungs-Bedingungen leistet der
Versicherer, wenn die versicherte Person auch ohne
korperliche Verletzungen Opfer eines Raublberfalles
oder einer Geiselnahme geworden ist.

1. Voraussetzung fur die Leistung

Der Raublberfall oder die Geiselnahme wurden bei der
Polizei als strafbare Handlungen angezeigt und sind
dort protokolliert.

2. Hohe der Leistung

Die Leistung erfolgt in Héhe von 3.000,00 EUR.

Besondere Bedingungen flr die
Versicherung von Hilfeleistung bei
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Schwerverletzungen

Ergénzend zu § 7 der vereinbarten Allgemeinen
Unfallversicherungs-Bedingungen leistet der
Versicherer Ersatz bei Schwerverletzungen nach
folgenden Bedingungen:

Der Versicherer zahlt nach einem Unfall gemaR den
nachstehenden Bestimmungen eine Sofortleistung bei
folgenden schweren Verletzungen:

— Querschnittslahmung nach Schadigung des
Ruckenmarks

— Amputation mindestens des ganzen Ful3es oder
einer ganzen Hand

— Schadel-Hirn-Verletzung nach zweifelsfrei
nachgewiesener Hirnprellung (Contusion) oder
Hirnblutung

— schwere Mehrfachverletzungen/Polytrauma

— Fraktur an zwei langeren Rohrenknochen
verschiedener Kdrperregionen (z. B. Bein- und
Armbruch) oder

— gewebezerstérende Schaden an zwei inneren
Organen oder

— Kombination aus mindestens zwei der folgenden
Verletzungen:

Fraktur eines langen Réhrenknochens, Fraktur des
Beckens, Fraktur der Wirbelsaule, gewebezerstérender
Schaden eines inneren Organs

— Verbrennungen II. oder Ill. Grades von mehr als 30
% der Korperoberflache

— Erblindung oder hochgradige Sehbehinderung beider
Augen;

bei Sehbehinderung Sehschérfe nicht mehr als 1/20.
Der Anspruch entsteht nach Eintritt des Unfalles. Der
Nachweis, dass eine schwere Verletzung vorliegt, ist
vom Versicherungsnehmer mittels eines arztlichen
Berichtes zu fuhren. Der Anspruch auf die Leistung
erlischt, wenn diese nicht innerhalb eines Jahres vom
Unfalltag an gerechnet, geltend gemacht wird.
Bestehen fur die versicherte Person bei demselben
Versicherer mehrere Unfallversicherungen, so kann
diese Leistung nur aus einem dieser Vertrage verlangt
werden.

Hohe der Leistung

Die Leistung erfolgt in Héhe von 5.000,00 EUR.

Besondere Bedingungen fur die
Versicherung einer Reha-Beihilfe in
der Unfallversicherung

Ergénzend zu § 7 der vereinbarten Allgemeinen
Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB) zahlt der
Versicherer eine Reha- Beihilfe nach folgenden
Bedingungen:

1. Voraussetzungen fur die Leistung:

1.1 Die versicherte Person hat

— nach einem unter die Versicherung fallenden
entschadigungspflichtigen Unfall nach §1 der AUB
— wegen der durch das Unfallereignis
hervorgerufenen

Gesundheitsschadigung oder deren Folgen

— innerhalb von drei Jahren, vom Unfalltag an
gerechnet

— flr einen zusammenhangenden Zeitraum von
mindestens drei Wochen eine medizinisch notwendige
stationdre Reha-MafRRnahme durchgefuhrt.

Diese Voraussetzungen werden vom
Versicherungsnehmer oder der versicherten Person
durch ein arztliches Attest nachgewiesen.

1.2 Als Reha-MaRnahme gilt nicht eine stationéare
Behandlung, bei der die arztliche Behandlung der
Unfallfolgen im Vordergrund steht.



2. Hohe der Leistung:

Die Reha-Beihilfe wird in H6he von 3.000,00 EUR
einmal je Unfall gezahlt. Dabei wird § 8 der AUB
berlicksichtigt. Bestehen fur die versicherte Person bei
demselben Versicherer mehrere Unfallversicherungen,
so kann diese Leistung nur aus einem dieser Vertrage
verlangt werden.

Besondere Bedingungen fir die
Versicherung der Kosten fur
kosmetische Operationen in der
Unfallversicherung

Ergénzend zu § 7 der vereinbarten Allgemeinen
Unfallversicherungs-Bedingungen leistet der
Versicherer fur Kosten unfallbedingter kosmetischer
Operationen nach folgenden Bedingungen:

1. Voraussetzungen fur die Leistung:

1.1 Die versicherte Person hat sich nach einem Unfall
einer kosmetischen Operation unterzogen. Als
kosmetische Operation gilt eine nach Abschluss der
Heilbehandlung durchgefiihrte &rztliche Behandlung
mit dem Ziel, eine unfallbedingte Beeintrachtigung des
aulleren Erscheinungsbildes der versicherten Person
zu beheben.

1.2 Die kosmetische Operation erfolgt innerhalb von 3
Jahren nach dem Unfall, bei Unfallen Minderjahriger
spatestens vor Vollendung des 21. Lebensjahres.

1.3 Ein Dritter ist nicht zur Leistung verpflichtet oder
bestreitet seine Leistungspflicht.

2. Art und Hohe der Leistung:

Der Versicherer leistet insgesamt bis zu 10.000,00
EUR Ersatz fir nachgewiesene

— Arzthonorare und sonstige Operationskosten,

— notwendige Kosten fur Unterbringung und
Verpflegung in einem Krankenhaus.

Der Versicherer leistet auch Ersatz fir nachgewiesene
Zahnbehandlungs- und Zahnersatzkosten, die durch
einen unfallbedingten Verlust oder Teilverlust von
Schneide- und Eckzahnen entstanden sind.

Bestehen fir die versicherte Person bei demselben
Versicherer mehrere Unfallversicherungen, so kann
diese Leistung nur aus einem dieser Vertrage verlangt
werden.

Besondere Bedingungen flr die
Versicherung von Bergungskosten
in der Unfallversicherung

Ergénzend zu § 7 der vereinbarten Allgemeinen
Unfallversicherungs-Bedingungen leistet der
Versicherer Ersatz fiir Bergungskosten nach folgenden
Bedingungen:

1. Art der Leistung:

1.1 Der Versicherer ersetzt nach einem Unfall die
Kosten flir Such-, Rettungs- oder Bergungseinsatze
von Offentlich-rechtlich oder privatrechtlich
organisierten Rettungsdiensten, soweit hierfr
Ublicherweise Gebiihren berechnet werden. Diese
Kosten ersetzt der Versicherer auch dann, wenn der
Unfall unmittelbar drohte oder ein Unfall nach den
konkreten Umstanden zu vermuten war.

1.2 Der Versicherer ersetzt die Kosten fir den
medizinisch notwendigen und arztlich angeordneten
Transport der verletzten Person zum Krankenhaus
oder zur Spezialklinik.

1.3 Der Versicherer ersetzt den Mehraufwand bei der
Ruck- kehr der verletzten Person zu ihrem standigen
Wohnsitz, soweit die Mehrkosten auf arztliche
Anordnung zuriickgehen oder nach der Verletzungsart
unvermeidbar waren.

14 von 20

1.4 Bei einem unfallbedingten Todesfall ersetzt der
Versicherer die Kosten fiir die Uberfiihrung zum letzten
standigen Wohnsitz.

2. Hohe der Leistung:

Die Hohe der Leistungen ist insgesamt auf 25.000,00
EUR begrenzt. Soweit im Schadenfall ein Dritter (z. B.
Kraftfahrzeughaftpflichtversicherer,
Sozialversicherungstrager) leistungspflichtig ist oder
eine Entschadigung aus anderen
Versicherungsvertragen beansprucht werden kann,
gehen diese Leistungsverpflichtungen vor. Soweit der
Versicherungsnehmer aus anderen
Versicherungsvertragen eine Entschadigung
beanspruchen kann, steht es ihm frei, welchem
Versicherer er den Schadenfall meldet. Meldet er den
Schaden, bei der Dialog Versicherung AG wird diese
im Rahmen dieser Bedingungen in Vorleistung treten.
Sofern ein anderer Ersatzpflichtiger seine
Leistungspflicht bestreitet, kann der
Versicherungsnehmer oder die versicherte Person sich
unmittelbar an den Versicherer wenden. In diesem Fall
sind etwaige Anspriiche gegen andere Ersatzpflichtige
an den Versicherer abzutreten.

Bestehen fur die versicherte Person bei demselben
Versicherer mehrere Unfallversicherungen, konnen die
vereinbarten Leistungen nur aus einem dieser Vertrage
verlangt werden.

Besondere Bedingungen fur die
Mitwirkung von Krankheiten oder
Gebrechen

Abweichend von § 8 der Allgemeinen
Unfallversicherungs-Bedingungen unterbleibt die
Minderung des Invaliditatsgrades oder der Leistung,
wenn der Mitwirkungsanteil durch Krankheiten oder
Gebrechen weniger als 45 % betragt.

Besondere Bedingungen flr die
Familienvorsorge in der
Unfallversicherung

Der Versicherer bietet, entsprechend der
nachfolgenden Regelung, ohne dass ein zusétzlicher
Beitrag berechnet wird, eine Familienvorsorge:

1. Art der Leistung:

Fir die Dauer von 15 Monaten besteht wahrend der
Wirksamkeit des Vertrages Versicherungsschutz fur die
hinzukommenden Angehdrigen, der versicherten
Person néamlich

— den Ehepartner ab dem Zeitpunkt der
standesamtlichen EheschlieRung bzw. den
eingetragenen Lebenspartner ab dem Zeitpunkt der
Begriindung der eingetragenen Lebenspartnerschaft,
— die leiblichen Kinder ab Vollendung der Geburt.
Versicherungsschutz besteht im Rahmen dieser
Familien- vorsorge ausschlie3lich fiir die
Invaliditatsleistung und

— sofern flr die versicherte Person und/oder den
anderen Elternteil diese Leistungsarten vereinbart sind
— fur die Todesfallleistung und das Krankenhaus-
Tagegeld.

2. Hohe der Leistung:

Die Versicherungssummen betragen fir den
Invaliditats- und Todesfall sowie fiir das Krankenhaus-
Tagegeld

— fiir den Ehepartner 50 % der Versicherungssumme
der versicherten Person, hdchstens jeweils 25.000
EUR

fur Invaliditat (Grundsumme) bzw. Tod und héchstens
20 EUR fur Krankenhaus-Tagegeld,



— fur die leiblichen Kinder 50 % der
Versicherungssumme der versicherten Person und der
Versicherungssumme des mitversicherten anderen
Elternteils, sofern die Mitversicherung dieses Elternteils
nicht auf dieser Familienvorsorge beruht, hdchstens
25.000 EUR fur Invaliditat (Grundsumme) und 5.000
EUR fur Tod und 20 EUR fiir Krankenhaustagegeld.

Besondere Bedingungen zur
Begrindung des
Leistungsanspruches

§ 11 | der Allgemeinen
Unfallversicherungs-Bedingungen wird wie folgt
geandert:

Der Versicherer erstattet die zur Begriindung des
Leistungsanspruches entstehenden &arztlichen
Gebuhren in voller Hohe.

Besondere Bedingungen flr
Chemiker, Desinfektoren und
Angehorlge von Heilberufen

Einschluss von Infektionen in die
Unfallversmherung
Fur versicherte Personen, die
— als Chemiker oder Desinfektoren tatig sind,
— eine berufliche Tatigkeit als Arzt / Arztin, Zahnarzt /
Zahnarztin, Zahntechniker/ Zahntechnikerin,
Heilpraktiker/ Heilpraktikerin, Hebamme,
Entbindungspfleger, Tierarzt / Tierérztin ausuben,
- in der Krankenpflege (Krankenschwester/
Krankenpfleger, Kinderkrankenschwester/
Kinderkrankenpfleger, Krankenpflegehelfer /
Krankenpflegehelferin) beschaftigt sind,
— Studenten/ Studentinnen der Medizin, der Zahn-
Heilkunde und der Tierheilkunde sind,
besteht abweichend von § 2 11 (3) der vereinbarten
Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB)
folgender Versicherungsschutz:
1. Voraussetzungen fir die Leistung:
1.1 Die versicherte Person hat sich in Austibung ihrer
im Vertrag genannten beruflichen Tatigkeit infiziert.
1.2 Aus
— der Krankengeschichte,
— dem Befund oder
— der Natur der Erkrankung
geht hervor, dass die Krankheitserreger auf eine der in
Ziffer 1.3 bestimmten Art in den Kdrper gelangt sind.
1.3 Die Krankheitserreger sind entweder
— durch eine Beschadigung der Haut, wobei
mindestens die auf3ere Hautschicht durchtrennt sein
muss, oder
— durch Einspritzen infektidser Substanzen in Auge,
Mund oder Nase in den Korper gelangt.
Anhauchen, Anniesen oder Anhusten erfullen den
Tatbestand des Einspritzens nicht. Fir versicherte
Personen, die in Heilberufen tatig sind:
Versicherungsschutz besteht jedoch fir Diphterie und
Tuberkulose.
1.4 Fur versicherte Personen, die als Chemiker oder
Desinfektoren tétig sind: Vom Versicherungsschutz
aus- geschlossen bleiben Schadigungen, die als Folge
der berufsmafigen Beschaftigung mit Chemikalien
allméahlich zustande kommen und Berufskrankheiten
sind.
2. Erweiterter Schutz im Invaliditatsfall:
Abweichend von 8§ 7 I.1. AUB besteht auch dann noch
Anspruch auf Invaliditatsleistung, wenn die
infektionsbedingte Invaliditat nach diesen Besonderen
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Bedingungen

— innerhalb von drei Jahren nach dem Unfall
eingetreten und

— innerhalb dieses Zeitraums von einem Arzt schriftlich
festgestellt und von Ihnen innerhalb von weiteren
drei Monaten bei uns geltend gemacht worden ist.

Il Einschluss von Gesundheitsschaden
durch Rontgen und Laserstrahlen in die
Unfallversicherung

Fir versicherte Personen, die

— eine berufliche Tatigkeit als Arzt /Arztin, Zahnarzt/
Zahnarztin, Zahntechniker / Zahntechnikerin,
Heilpraktiker / Heilpraktikerin, Hebamme,
Entbindungspfleger, Tierarzt/ Tierarztin austben,

— in der Krankenpflege (Krankenschwester/
Krankenpfleger, Kinderkrankenschwester/
Kinderkrankenpfleger, Krankenpflegehelfer/
Krankenpflegehelferin) beschéaftigt sind,

— Studenten/ Studentinnen der Medizin, der
Zahnheilkunde und der Tierheilkunde sind, besteht
abweichend von § 2 11 (1) der AUB folgender
Versicherungsschutz:

Mitversichert sind Gesundheitsschaden durch
Rontgen- und Laserstrahlen sowie kiinstlich erzeugte
ultraviolette Strahlen. Vom Versicherungsschutz aus-
geschlossen sind Gesundheitsschaden, die als Folge
regelmaRigen Umgangs mit strahlenerzeugenden
Apparaten eintreten.

Besondere Bedingungen fur
erhohte Leistungen bei
gleichzeitigem Bestehen einer
Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung

Erleidet die versicherte Person als Lenker oder Insasse
eines bei der Dialog Versicherung AG
haftpflichtversicherten PKW einen Unfall, so erh6hen
sich eventuelle Leistungen aus der Unfallversicherung
um 25 %.

Dies gilt nur fur die Leistungsarten:

— Invaliditat

— Unfallrente

— Krankenhaustagegeld

— Genesungsgeld

— Tagegeld

— Ubergangsleistung

— Schmerzensgeld bei Knochenbriichen

— Unfalltod

soweit diese tatsachlich vereinbart sind.

Versehensklausel

In Ergénzung zu § 10 der Allgemeinen
Unfallversicherungs-Bedingungen gilt folgendes:
Unterlasst der Versicherungsnehmer die Abgabe einer
Anzeige oder unterlasst er die Erfullung einer sonstigen
Obliegenheit, so wird der Versicherer von der
Verpflichtung zur Leistung nicht frei, wenn der
Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person
nachweist, dass das Versaumte nur auf einem
Versehen beruht und nach seinem/ ihrem Erkennen
unverziglich nachgeholt worden ist.

Handelt es sich um die Anzeige eines Umstandes,
aufgrund dessen eine Zuschlagspréamie zu entrichten
ist, so muss diese riickwirkend auf den Zeitpunkt
bezahlt werden, an dem dieser Umstand eingetreten
ist.



Bedingungen, die nur nach Vereinbarung gelten

Besondere Bedingungen fir die
Unfallversicherung mit
progressiver Invaliditatsstaffel
225 %-Modell

— Sofern vereinbart —

Ergéanzend zu § 7 | der vereinbarten Allgemeinen
Unfallversicherungs-Bedingungen wird der Berechnung
der Invaliditatsleistung folgende Tabelle zugrunde

gelegt:
Invaliditats- | Leistung in Invalidit | Leistungin
grad in % % von der ats-grad | % von der
Invali- in % Invaliditats-
ditatsgrund- grund-
summe summe
1 bis 25 1 bis 25 63 114
26 27 64 117
27 29 65 120
28 31 66 123
29 33 67 126
30 35 68 129
31 37 69 132
32 39 70 135
33 41 71 138
34 43 72 141
35 45 73 144
36 47 74 147
37 49 75 150
38 51 76 153
39 53 77 156
40 55 78 159
41 57 79 162
42 59 80 165
43 61 81 168
44 63 82 171
45 65 83 174
46 67 84 177
47 69 85 180
48 71 86 183
49 73 87 186
50 75 88 189
51 78 89 192
52 81 90 195
53 84 91 198
54 87 92 201
55 90 93 204
56 93 94 207
57 96 95 210
58 99 96 213
59 102 97 216
60 105 98 219
61 108 99 222
62 111 100 225

Besondere Bedingungen fir die
Unfallversicherung mit
progressiver Invaliditatsstaffel
300 %-Modell

— Sofern vereinbart —

Ergénzend zu § 7 | der vereinbarten Allgemeinen
Unfallversicherungs-Bedingungen wird der Berechnung
der Invaliditatsleistung folgende Tabelle zugrunde
gelegt:
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Invaliditats- | Leistung in Invaliditats- | Leistungin
grad in % % von der grad in % % von der
Invali- Invali-
ditatsgrund- ditatsgrund-
summe summe
1 bis 25 1 bis 25 63 152
26 28 64 156
27 31 65 160
28 34 66 164
29 37 67 168
30 40 68 172
31 43 69 176
32 46 70 180
33 49 71 184
34 52 72 188
35 55 73 192
36 58 74 196
37 61 75 200
38 64 76 204
39 67 77 208
40 70 78 212
41 73 79 216
42 76 80 220
43 79 81 224
44 82 82 228
45 85 83 232
46 88 84 236
47 91 85 240
48 94 86 244
49 97 87 248
50 100 88 252
51 104 89 256
52 108 90 260
53 112 91 264
54 116 92 268
55 120 93 272
56 124 94 276
57 128 95 280
58 132 96 284
59 136 97 288
60 140 98 292
61 144 99 296
62 148 100 300

Besondere Bedingungen flr die

Unfallversicherung mit progressiver

Invaliditatsstaffel 350 %-Modell
— Sofern vereinbart —

Ergénzend zu § 7 | der vereinbarten Allgemeinen
Unfallversicherungs-Bedingungen wird der Berechnung
der Invaliditatsleistung folgende Tabelle zugrunde

gelegt:
Invaliditats- | Leistung in Invaliditats- | Leistung
grad in % % von der grad in % in % von
Invali- der
ditatsgrund- Invali-
summe ditatsgru
nd-
summe
1 bis 25 1 bis 25 63 165
26 28 64 170
27 31 65 175
28 34 66 180
29 37 67 185




30 40 68 190
31 43 69 195
32 46 70 200
33 49 71 205
34 52 72 210
35 55 73 215
36 58 74 220
37 61 75 225
38 64 76 230
39 67 77 235
40 70 78 240
41 73 79 245
42 76 80 250
43 79 81 255
44 82 82 260
45 85 83 265
46 88 84 270
47 91 85 275
48 94 86 280
49 97 87 285
50 100 88 290
51 105 89 295
52 110 90 300
53 115 91 305
54 120 92 310
55 125 93 315
56 130 94 320
57 135 95 325
58 140 96 330
59 145 97 335
60 150 98 340
61 155 99 345
62 160 100 350

Besondere Bedingungen flr die
Unfallversicherung mit progressiver
Invaliditatsstaffel 540 %-Modell

— Sofern vereinbart —

Erganzend zu § 7 | der vereinbarten Allgemeinen
Unfallversicherungs-Bedingungen wird der Berechnung
der Invaliditatsleistung folgende Tabelle zugrunde
gelegt:

Invaliditats | Leistung in Invaliditats | Leistun
-grad in % % von der -grad in % gin%
Invali- von der
ditatsgrund Invali-
-summe ditats-
grund-
summe
1 bis 25 1 bis 25 86 280
26 28 87 285
27 31 88 290
28 34 89 295
29 37 90 300
30 bis 39 70 91 305
40 bis 49 100 92 310
50 bis 59 150 93 315
60 bis 69 200 94 320
70 bis 80 250 95 325
81 255 96 368
82 260 97 411
83 265 98 454
84 270 99 497
85 275 100 540
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Besondere Bedingungen
Mehrleistungen bei einem
Invaliditatsgrad ab

70 Prozent / 90 Prozent

— Sofern vereinbart —

8§ 7 |. der vereinbarten Allgemeinen
Unfallversicherungs-Bedingungen wird wie folgt
erweitert:

1. Fuhrt ein Unfall, der sich vor Vollendung des 65.
Lebensjahres des Versicherten ereignet, nach den
Bemessungsgrundséatzen der Nummern (2) und (3) zu
einer dauernden Beeintrachtigung der kérperlichen
oder geistigen Leistungsfahigkeit von

a) mindestens 70 Prozent, erbringt der Versicherer die
doppelte Invaliditatsleistung;

b) mindestens 90 Prozent, erbringt der Versicherer die
dreifache Invaliditatsleistung.

2. Die Mehrleistung wird flr jede versicherte Person
auf hochstens 200.000 EUR beschrankt. Laufen fur die
versicherte Person bei der Dialog Versicherung AG
weitere Unfallversicherungen, so gilt der Hochstbetrag
fur alle Versicherungen zusammen.

Besondere Bedingungen
Mehrleistungen bei einem
Invaliditatsgrad ab

90 Prozent — Sofern vereinbart —

8§ 7 |. der vereinbarten Allgemeinen
Unfallversicherungs-Bedingungen wird wie folgt
erweitert:

1. Fuhrt ein Unfall, der sich vor Vollendung des 65.
Lebensjahres des Versicherten ereignet, nach den
Bemessungsgrundséatzen der Nummern (2) und (3) zu
einer dauernden Beeintrachtigung der kdrperlichen
oder geistigen Leistungsfahigkeit von mindestens 90
Prozent, erbringt der Versicherer die doppelte
Invaliditatsleistung.

2. Die Mehrleistung wird flr jede versicherte Person
auf hochstens 200.000 EUR beschrankt. Laufen fur die
versicherte Person bei der Dialog Versicherung AG
weitere Unfallversicherungen, so gilt der Hochstbetrag
fur alle Versicherungen zusammen.

Besondere Bedingungen fur die
Versicherung einer Unfallrente der
Invaliditatsleistung — Sofern

vereinbart —

Erganzend zu § 7 | der vereinbarten Allgemeinen
Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB) leistet der
Versicherer eine

Unfall-Rente nach folgenden Bedingungen:

1. Voraussetzungen fir die Leistung:

Die Voraussetzungen fur eine Invaliditatsleistung sind
nach § 7 | (AUB) gegeben.

Der Unfall hat zu einem nach 8 7 1 (2) bis (3) und § 8
(AUB) ermittelten Invaliditatsgrad von mindestens 50%
gefuhrt. Fur die Feststellung des Invaliditatsgrades
bleiben vereinbarte besondere Gliedertaxen
unberticksichtigt.

2. Hohe der Leistung:

Der Versicherer zahlt die Unfall-Rente in Hohe der
vereinbarten Versicherungssumme. Vereinbarte
progressive Invaliditatsstaffeln oder sonstige
Mehrleistungen im Invaliditatsfall bleiben fur die
Feststellung der Hohe der Leistung unberticksichtigt.
3. Beginn und Dauer der Leistung:

3.1 Die Unfall-Rente zahlt der Versicherer



— rickwirkend ab Beginn des Monats, in dem sich der
Unfall ereignet hat,

— monatlich im Voraus.

3.2 Die Unfall-Rente wird bis zum Ende des Monats
gezahlt, in dem

— die versicherte Person stirbt oder

— der Versicherer der versicherten Person mitteilt, dass
eine nach § 11 IV AUB vorgenommene
Neubemessung ergeben hat, dass der unfallbedingte
Invaliditatsgrad unter 50% gesunken ist.

3.3 Der Versicherer ist zur Uberprifung der
Voraussetzungen fur den Rentenbezug berechtigt,
Lebensbescheinigungen anzufordern. Wenn diese
Bescheinigung nicht unverziglich tibersandt wird, ruht
die Rentenzahlung ab der néachsten Falligkeit.

Besondere Bedingungen zur Unfall-
Rente bei Erweiterung auf eine
Partner- und Waisen-Rente —
Sofern vereinbart —

Erganzend zu den Besonderen Bedingungen fir die
Versicherung einer Unfall-Rente leistet der Versicherer
eine Partner- und Waisen-Rente nach folgenden
Bedingungen:

1. Wenn der rentenberechtigte Versicherte —
gleichgultig aus welcher Ursache — verstirbt, wird die
Unfall-Rente ab dem folgenden Monat in eine Partner-
und Waisen-Rente geandert.

2. Sollte der Versicherte innerhalb eines Jahres an
den Folgen des Unfalles, ohne dass zuvor ein
Anspruch auf Unfall-Rente entstanden war, versterben,
so wird die Partner- und Waisenrente vom Unfalltag an
gezahilt.

Partner-Rente

Die Partner-Rente betragt 60% der Unfall-Rente. Die
Rente wird monatlich im Voraus bis zum Ablauf des
Monats gezahlt, in dem die beglnstigte Person
verstorben ist. Beglinstigte Person ist der
erbberechtigte Ehegatte oder der eingetragene
Lebenspartner des Versicherten, sofern vor dem Unfall
kein namentliches Bezugsrecht verfuigt wurde.

Nicht als bezugsberechtigt eingesetzt werden kénnen
mehrere Personen gleichzeitig sowie juristische
Personen.

Ist die begtinstigte Person um mehr als 10 Jahre jinger
als die versicherte Person, so verringert sich die
Partner-Rente fur jedes volle Jahr, um den der
Altersunterschied 10 Jahre Ubersteigt, um 3% ihres
Betrages.

Fehlt ein gliltiges Bezugsrecht oder verstirbt die
begunstigte Person, bevor ein Anspruch auf Partner-
Rente gestellt wurde, so erfolgt stattdessen eine
Kapitalleistung in Hohe des

100-fachen der Unfall-Rente zugunsten der Erben der
versicherten Person.

Waisen-Rente

Die Waisen-Rente betragt 20% der Unfall-Rente fir
jedes erbberechtigte Kind des Versicherten, insgesamt
jedoch hochstens 40% der Unfall-Rente. Die Waisen-
Rente wird monatlich im Voraus bis zum Ablauf des
Monats gezahlt, in dem das jeweilige Kind das 18.
Lebensjahr vollendet.

Verstirbt der Bezieher der Partner-Rente, bevor die
Kinder das 18. Lebensjahr vollendet haben, so erhoht
sich die Waisen- Rente von 20% auf 40%, insgesamt
hdchstens auf 100% der Unfall-Rente.
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Besondere Bedingungen zum
Leistungsplus von 2 % zur Unfall-
und ggf. Partner- und Waisen-Rente
— Sofern vereinbart —

Der Versicherer wird eine im Schadenfall zu zahlende
Unfall- Rente ggf. einschlief3lich Partner- und Waisen-
Rente, beginnend ab dem 2. Jahr nach dem Unfall,
jahrlich jeweils um 2% erhdhen. Die jahrliche Erhéhung
erfolgt insgesamt maximal fiir

30 Jahre.

Besondere Bedingungen fir die
Versicherung gegen
aulRerberufliche Unfalle — Sofern
vereinbart —

Auf der Grundlage der vereinbarten Allgemeinen
Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB) bieten wir
Versicherungsschutz flr auf3erberufliche Unfélle. § 6
AUB gilt nicht.

1. Voraussetzungen fir die Leistung:

1.1 Die versicherte Person steht in einem Arbeits- oder
Dienstverhaltnis und ist

— gesetzlich oder freiwillig durch eine gesetzliche
Unfallversicherung gegen Arbeitsunfélle oder

—nach den Versorgungsvorschriften fir Beamte und
Soldaten

gegen Dienstunfalle versichert.

1.2 Es handelt sich um einen auf3erberuflichen Unfall
im Sinne der gesetzlichen Unfallversicherung.

1.3 Im Zweifel ist die Entscheidung des Tragers der
gesetzlichen Unfallversicherung bzw. der zustéandigen
Dienststelle mal3gebend.

2. Ausgeschlossene Unfalle:

Kein Versicherungsschutz besteht fiir Unfalle beim
Sport, den die versicherte Person gegen Entgelt
betreibt.

3. Anderung der Voraussetzung fiir die Leistung:
3.1 Fallt die Voraussetzung nach Ziffer 1.1 dieser
Bedingungen fir langer als zwei Monate fort, muss der
Versicherungsnehmer oder die versicherte Person dem
Versicherer dies unverziiglich mitteilen. Ab Fortfall der
Voraussetzung hat die versicherte Person zum
bisherigen Beitrag fur zwei Monate
Versicherungsschutz fur berufliche und auerberufliche
Unfélle.

Nach Ablauf dieser zwei Monate bleibt der erweiterte
Versicherungsschutz bestehen. Es vermindern sich
jedoch die Versicherungssummen im Verhaltnis des
erforderlichen Beitrages zum bisherigen Beitrag nach
dem dann gtltigen Tarif.

3.2 Liegt die Voraussetzung nach Ziffer 1.1 dieser
Bedingungen wieder vor, fuhrt der Versicherer auf
Wunsch des Versicherungsnehmers oder der
versicherten Person den Vertrag als Unfallversicherung
gegen aulRerberufliche Unfalle mit dem bisherigen
Beitrag bei entsprechend erhohten
Versicherungssummen weiter.

Besondere Bedingungen flr die
Bemessung des Invaliditatsgrades
fur Heilberufe — Sofern vereinbart —

8 7 | (2) a) der vereinbarten Allgemeinen
Unfallversicherungs-Bedingungen wird wie folgt
geandert:

Als feste Invaliditatsgrade gelten — unter Ausschluss



des Nach- weises einer hoheren oder geringeren
Invaliditat — bei Verlust oder vollstandiger
Funktionsunfahigkeit

eines Armes oder einer Hand 100 %
eines Daumens oder Zeigefingers 60 %
eines anderen Fingers 20 %
eines Beines oder FulRes 70 %
einer groRen Zehe 8 %
einer anderen Zehe 3%
eines Auges 80 %
des Gehors auf beiden Ohren 70 %

Bei Teilverlust oder teilweiser
Funktionsbeeintrachtigung der genannten Korperteile
und Sinnesorgane gilt der entsprechen- de Teil des
jeweiligen Prozentsatzes.

Besondere Bedingungen fir das
gestaffelte Schmerzensgeld bei
Knochenbriichen — Sofern
vereinbart —

Erganzend zu 8§ 7 der vereinbarten Allgemeinen
Unfallversicherungs-Bedingungen leistet der
Versicherer bei vollstandigen Frakturen ein gestaffeltes
Schmerzensgeld nach folgenden Bedingungen:

1. Voraussetzungen fir die Leistung:

Die versicherte Person hat sich wegen des Unfalles
und einer vollstandigen Fraktur in medizinisch
notwendiger stationarer und/oder ambulanter
Heilbehandlung befunden. Diese Voraussetzungen
werden von dem Versicherungsnehmer oder der
versicherten Person durch ein arztliches Attest
nachgewiesen.

Kuren sowie Aufenthalte in Sanatorien,
Erholungsheimen und Kuranstalten gelten nicht als
medizinisch notwendige Heilbehandlung.

2. Hohe der Leistung:

Die Hohe des Schmerzensgeldes bei Knochenbriichen
wird anhand nachstehender Tabelle ermittelt:
Vollstationar behandelter Knochenbruch (vollstandige
Fraktur) mit einem ununterbrochenen
Krankenhausaufenthalt von

— mehr als 30 Tagen 100 % der Versicherungssumme
— 4 bis 30 Tagen 50 % der Versicherungssumme

— weniger als 4 Tagen 20 % der Versicherungssumme
Ausschlief3lich ambulant behandelter Knochenbruch 20
% der Versicherungssumme.

Das gestaffelte Schmerzensgeld wird einmal je Unfall
erbracht.

Besondere Bedingungen fiur die
Sportboot-Insassen-
Unfallversicherung

— Sofern vereinbart —

1. Der Versicherungsschutz erstreckt sich im Rahmen
der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen
(AUB) auf alle Unfélle, die die berechtigten Insassen
erleiden; er beginnt mit dem Betreten des Bootes und
endet mit dessen Verlassen.

2. Versichert sind alle berechtigten Bootsinsassen
unter Ausschluss von Personen, die beruflich mit der
Wartung und Pflege des Bootes (Angestellte und
entlohnte Bootsdiener) zu tun haben.

3. Im Schadenfall wird die Versicherungssumme
durch die Anzahl der z. Z. des Unfalls im Boot
befindlichen Personen geteilt. Jede Person ist mit dem
entsprechenden Teilbetrag der Versicherungssumme
versichert.
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4. Fir Personen unter 18 Jahren gelten neben den
AUB die Zusatzbedingungen fur die
Kinder-Unfallversicherung mit Einschluss von
Vergiftungen. Bei Mitversicherung von Tagegeld wird
der fir diese Person anfallende Tagegeldbetrag auf die
anderen Bootsinsassen aufgeteilt.

5. GemaR § 2 I. (5) AUB besteht kein
Versicherungsschutz bei Unféllen, die dem
Versicherten dadurch zustol3en, dass er sich als
Fahrer, Beifahrer oder Insasse eines Motorfahrzeuges
an Fahrtveranstaltungen einschlieB3lich der
dazugehérigen Ubungsfahrten beteiligt, bei denen es
auf die Erzielung von Hoéchstgeschwindigkeiten
ankommt.

Besondere Bedingungen fir die
Versicherung von stationéaren
Wahlleistungen bei Unfall — Sofern
vereinbart —

Ergénzend zu § 7 der vereinbarten Allgemeinen
Unfallversicherungs-Bedingungen leistet der
Versicherer flr zusétzliche stationare Behandlungs-
und Unterbringungskosten nach folgenden
Bedingungen:

1. Voraussetzungen fir die Leistungen:

1.1 Die versicherte Person befindet sich wegen eines
Unfalles in medizinisch notwendiger vollstationarer
Heilbehandlung. Diese Heilbehandlung erfolgt
innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.

1.2 Die versicherte Person hat Anspruch auf
Leistungen aus der gesetzlichen Krankenversicherung.
2. Artund Hohe der Leistung:

2.1 Der Versicherer erstattet die Kosten fiir gesondert
berechnete

— arztliche Leistungen (Chefarztbehandlung) maximal
bis zum 3,5fachen Héchstsatz der Gebiihrenordnung
fur Arzte (GOA)

— Unterbringung im Ein- oder Zweibettzimmer

— medizinisch erforderliche Krankentransporte

sofern nicht ein anderer Kostentrager zur Leistung
verpflichtet ist oder dessen Leistungen zur Begleichung
der Kosten nicht ausreichen.

2.2 Die Leistungspflicht des Versicherers endet, wenn
nach dem medizinischen Befund keine stationére
Behandlungsbedurftigkeit mehr besteht, spatestens
jedoch nach 2 Jahren, vom Unfalltag an gerechnet.
2.3 Verzichtet die versicherte Person auf die
Unterbringung im Ein- oder Zweibettzimmer nach Ziffer
2.1, zahlt der Versicherer ein Krankenhaustagegeld
von 15,— EUR fir jeden Tag der vollstationaren
Krankenhausbehandlung.

2.4 Erfolgt die vollstationére Heilbehandlung in einem
Institut, das sowohl der Heilbehandlung als auch der
Rehabilitation dient, so besteht ein Anspruch auf die
Wahlleistung nur dann

— wenn es sich um eine Notfalleinweisung handelt oder
— die Krankenanstalt das einzige
Versorgungskrankenhaus in der Umgebung des
Wohnortes der versicherten Person ist.

2.5 Ubersteigt eine Heilbehandlung oder sonstige
MaRnahme, fir die Leistungen vereinbart sind, das
medizinisch notwendige Mal3, so kann der Versicherer
seine Leistungen auf einen angemessenen Betrag
herabsetzen.

3. Leistungsausschluss

Kein Leistungsanspruch besteht:

— bei einer stationéaren Kur- oder
Sanatoriumsbehandlung;

— bei Unterbringung wegen Pflegebedirftigkeit oder
Verwahrung;



— bei Behandlung durch Eltern, Kinder oder Ehegatten.
In diesem Fall werden nur die entstandenen
Sachkosten gezahlt.

4. Auszahlung der Versicherungsleistungen

4.1 Der Versicherer kann der Leistungsverpflichtung
erst dann nachkommen, wenn die von dem
Versicherungsnehmer oder der versicherten Person
geforderten Nachweise erbracht sind.

4.2 Bei den zur Leistungserlangung beim Versicherer
einzureichenden Rechnungen muss es sich um die
Originalrechnungen handeln. Die Rechnungen missen
mit den Ziffern der GOA spezifiziert sein und folgendes
enthalten:

Vor- und Zuname der behandelten Person,
Bezeichnung der

Verletzung, Behandlungstage, Honorare fiir die
einzelnen

Behandlungen, den in Rechnung gestellten
Krankenhauspflegesatz, die Pflegekasse und fur
Selbstzahler den offiziellen Pflegesatz des
ausgesuchten Krankenhauses sowie den
Erstattungsvermerk der gesetzlichen
Krankenversicherung tber die Héhe der Erstattung
oder deren Ablehnung.

4.3 Bei einem schriftlichen Nachweis der Diagnose
durch einen ausgefullten Krankenhausfragebogen oder
eine sonstige Mitteilung des Krankenhauses erklart der
Versicherer auch kurzfristig eine Kosteniibernahme-
Zusage fir die Unterbringungskosten.

Besondere Bedingungen flr die
Mitversicherung von
Druckkammerkosten

— Sofern vereinbart —

Ergénzend zu § 7 der vereinbarten Allgemeinen
Unfallversicherungs-Bedingungen zahlt der Versicherer
Druckkammerkosten nach folgenden Bedingungen:

1. Voraussetzungen fir die Leistung:

Die versicherte Person musste infolge eines
Tauchunfalls in einer Dekompressionskammer
behandelt werden.

2. Artund Hohe der Leistung:

Der Versicherer ersetzt die Kosten einer
unfallbedingten

Behandlung in einer Dekompressionskammer bis zu
10.000

EUR, sofern nicht ein anderer Kostentrager fir die
Behandlungskosten aufkommt. Leistet ein anderer
Kostentrager nur fir einen Teil der Kosten, so wird der
fehlende Restbetrag max. bis 10.000 EUR vom
Versicherer erstattet.
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Kundeninformation

1. Identitat des Versicherers
Name: Dialog Versicherung AG
Anschrift: Adenauerring 7, 81737 Munchen
Rechtsform: Aktiengesellschaft
Sitz: Minchen
Handelsregister: Registergericht Amtsgericht Miinchen — HRB 234855
Versicherungsteuer-Nr.: 802/V20000026212
USt-ID-Nr.: DE 318 057 884
2. Ladungsfahige Anschrift des Versicherers

Dialog Versicherung AG
Adenauerring 7
81737 Miinchen

vertreten durch den Vorstand: Tamara Pagel (Vorsitzende),
Daniel Spooren, Michael Reinelt, Tanya Waeber
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Stefan Lehmann

3. Hauptgeschiftstatigkeit des Versicherers
Die Dialog Versicherung AG betreibt alle Arten der Schaden- und Unfallversicherung.
4. Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung

Es gelten bei entsprechender Beantragung die zu den einzelnen Versicherungen aufgefiihrten Versicherungsbedingungen und
Klauseln.

Nach Eintritt eines Versicherungsfalls und Feststellung unserer Leistungspflicht erbringen wir die in dem jeweiligen Versiche-
rungsvertrag fur diesen Fall vereinbarte Leistung.

Die Einzelheiten zu Art, Umfang und Falligkeit sowie Erfullung unserer Leistungen sind in den maR3geblichen Versicherungsbe-
dingungen und Klauseln geregelt.

5. Gesamtpreis der Versicherung

Die Hoéhe der Einzelbeitrage, der zu entrichtende Gesamtbeitrag einschlieflich der gesetzlichen Versicherungsteuer und der Zeit-
raum fir den der Beitrag zu zahlen ist, sind im Antrag und im Versicherungsschein ausgewiesen.

6. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfiillung, insbesondere zur Zahlweise der Beitrage

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzuglich nach Abschluss des Vertrages und Aufforderung zur Zahlung féllig, jedoch
nicht vor dem Beginn des Versicherungsschutzes.

Wann Sie die Folgebeitrage zu zahlen haben, richtet sich nach der vereinbarten Zahlweise (z. B. monatlich oder jahrlich), die Sie
Ihrem Antrag entnehmen kénnen. Bei Lastschrift von Ihrem Konto sorgen Sie bitte fur entsprechende Deckung; die Zahlung gilt
als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Falligkeitstag belastet werden kann und einer berechtigten Lastschrift nicht widersprochen
wird.

Ist die Zahlweise des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrages. Ist
Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet. Die ge-
stundeten Raten des laufenden Versicherungsjahres werden sofort fallig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate ganz
oder teilweise in Verzug gerat.

Nahere Einzelheiten finden Sie in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen der jeweiligen Versicherung.

Bei halbjahrlicher Zahlweise betragt der Ratenzuschlag 3 %, bei vierteljahrlicher Zahlweise 5 %. Monatliche Zahlung setzt ein
SEPA-Lastschriftmandat voraus. Entféllt diese Voraussetzung nachtraglich, gilt vierteljahrliche Zahlweise vereinbart.

7. Befristung der Giiltigkeitsdauer der zur Verfiigung gestellten Informationen

Die Informationen dieser Produktunterlagen sind 3 Monate ab Aushandigung dieser Unterlagen gliltig. Der im Antrag genannte
Beitrag kann sich jedoch &ndern. Hier gilt der bei Vertragsabschluss jeweils gliltige Tarif.

8. Zustandekommen des Vertrages

Der Versicherungsvertrag kommt durch lhren Antrag und Zugang des Versicherungsscheines oder unserer gesonderten Annah-
meerklarung zustande. Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein genannten Zeitpunkt, wenn Sie den
Beitrag rechtzeitig gezahlt haben. Als Antragsteller sind Sie einen Monat an den Antrag gebunden; Ihr Widerrufsrecht bleibt hier-
von unberilhrt. Ebenfalls mit einer Frist von einem Monat kénnen wir Ihren Antrag annehmen.

&f —"
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9. Widerrufsrecht

Sie koénnen lhre Vertragserklarung ohne Begriindung innerhalb von 2 Wochen widerrufen (z. B. Brief, E-Mail). Eine ausfihrliche
Belehrung zu Ihrem Widerrufsrecht finden Sie im Antrag.

10. Laufzeit des Vertrages
Die Vertragsdauer kdnnen Sie dem Antrag entnehmen.
11. Beendigung des Vertrages, Kiindigungsbedingungen

Sie oder wir kdnnen zum Ablauf der zunachst vereinbarten Vertragsdauer und zum Ablauf jeden Verlangerungsjahres den Vertrag
kiindigen. Vertrage von mindestens einjahriger Dauer verlangern sich nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer stillschweigend
um jeweils ein Jahr, wenn nicht vorher durch Sie oder uns gekiindigt wurde. Bei einer Vertragsdauer von mehr als 3 Jahren kon-
nen Sie den Vertrag schon zum Ablauf des 3. Jahres und jedes darauf folgenden Jahres kuindigen. Die Kiindigung ist wirksam,
wenn sie 3 Monate vor dem jeweiligen Ablauf dem anderen Vertragspartner zugegangen ist. Die Kiindigung ist in Textform zu er-
klaren.

Der Vertrag kann vorzeitig beendet/gekiindigt werden, insbesondere

. im Versicherungsfall (von beiden Vertragspartnern)

. bei Eigentumswechsel (vom Versicherer und dem Erwerber)

e  bei Obliegenheitsverletzung (vom Versicherer)

e  bei Risikofortfall (von beiden Vertragspartnern)

. im Fall der Beitragsangleichung (unter bestimmten Voraussetzungen; von lhnen als Versicherungsnehmer)

Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Allgemeinen Versicherungsbedingungen zu der jeweiligen Versicherung. Diese sind in lhren
Produktunterlagen zu finden.

12. Anwendbares Recht

Auf die vorvertraglichen Beziehungen und auf das Vertragsverhaltnis selbst findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland
Anwendung.

13. Sprachen
Samtliche Kommunikation und Korrespondenz findet in deutscher Sprache statt.

14. AuBergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren Versicherungsombudsmann e.V.
Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e.V.

Sie kénnen deshalb innerhalb von 8 Wochen nach Erhalt unserer Nachricht das kostenlose aufiergerichtliche Schlichtungsverfah-
ren in Anspruch nehmen.

Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin

Tel.: 01804 2244-24 (0,20 Euro je Anruf/Fax; héchstens 60 Cent je Anruf aus Mobilfunknetzen);
Fax: 01804 2244-25

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Ihre Mdéglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon unberlhrt.
15. Aufsichtsbehérde

Wir werden uns stets gut und zuvorkommend um lhre Versicherungsangelegenheiten kimmern. Kommt es doch einmal zu Mei-
nungsverschiedenheiten, so kdnnen Sie Ihre Beschwerde an die

Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht
Bereich Versicherung

Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn;

Tel.: 0228 4108-0; Fax 0228 4108-1550

E-Mail: poststelle@bafin.de

richten.
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Hinweise zum Schutz |hrer Daten

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie Uber die Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten durch die Dialog Versicherung
AG und die lhnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden
Rechte.

Bitte geben Sie die Informationen auch den aktuellen und kunfti-
gen vertretungsberechtigten Personen und wirtschaftlich Berech-
tigten sowie etwaigen mitversicherten Personen und sonstigen
Beteiligten weiter.

Verantwortlicher fur die Datenverarbeitung

Dialog Versicherung AG

Adenauerring 7

81737 Minchen

Telefon: (089) 5121-6680

E-Mail: service@dialog-versicherung.de

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post
unter der 0.g. Adresse mit dem Zusatz - Datenschutzbeauf-
tragter - oder per E-Mail unter:
konzerndatenschutz.de@generali.com

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Be-
achtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO),
des neuen Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der daten-
schutzrechtlich relevanten Bestimmungen des Versiche-
rungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller weiteren maf3geb-
lichen Gesetze. Daruber hinaus hat sich unser Unternehmen
auf die ,Verhaltensregeln fiir den Umgang mit personenbe-
zogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft*
(Code of Conduct Datenschutz) verpflichtet, die die oben ge-
nannten Gesetze fur die Versicherungswirtschaft erganzen.
Diese konnen Sie im Internet unter
http://www.dialog-versicherung.de/datenschutz abrufen.

Fordern Sie Informationen z. B. zu unserem Unternehmen
oder zu Produkten oder Leistungen unseres Unternehmens
an, bendtigen wir die von lhnen hierbei gemachten Angaben
fur die Bearbeitung lhres Anliegens. Falls Sie eine Beratung
winschen, bendtigen wir Ihre Angaben zur Weitergabe an
unsere Vertriebspartner.

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benétigen
wir die von Ihnen hierbei gemachten Angaben fiir den Ab-
schluss des Vertrages und zur Einschatzung des von uns zu
Ubernehmenden Risikos. Kommt der Versicherungsvertrag
zustande, verarbeiten wir diese Daten zur Durchfiihrung des
Vertragsverhaltnisses, z. B. zur Policierung oder Rech-
nungsstellung. Angaben zum Schaden benétigen wir etwa,
um prufen zu kénnen, ob ein Versicherungsfall eingetreten
und wie hoch der Schaden ist.

Die Bearbeitung lhres Anliegens bzw. der Abschluss
und die Durchfihrung des Versicherungsvertrages ist
ohne die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
nicht moglich.

Dariiber hinaus bendétigen wir lhre personenbezogenen Da-
ten zur Erstellung von versicherungsspezifischen Statistiken,
z. B. fir die Entwicklung neuer Tarife oder zur Erflllung auf-
sichtsrechtlicher Vorgaben. Die Daten nutzen wir weiterhin
fur eine Betrachtung der gesamten Kundenbeziehung, bei-
spielsweise zur Beratung hinsichtlich einer Vertragsanpas-
sung, -erganzung, fur Kulanzentscheidungen oder fir um-
fassende Auskunftserteilungen.
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Rechtsgrundlage fir diese Verarbeitungen personenbezogener
Daten fur vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs.
1 Buchst. b DSGVO. Soweit dafiir besondere Kategorien perso-
nenbezogener Daten (z. B. Ihre Gesundheitsdaten bei Ab-
schluss eines Unfallversicherungsvertrages) erforderlich sind,
holen wir Ihre Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 Buchst. ai. V. m.
Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken mit diesen Datenka-
tegorien, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 Buchst. j
DSGVOi. V. m. § 27 BDSG. Eine erteilte Einwilligung kann je-
derzeit widerrufen werden. Dies gilt auch fir den Widerruf von
Einwilligungserklarungen, die gegebenenfalls vor der Geltung
der DSGVO, also vor dem 25.05.2018, uns gegeniber erteilt
worden sind. Der Widerruf hat keine Riickwirkung. Er berihrt
nicht die Rechtswirksamkeit der bis zum Eingang des Widerrufes
auf der Grundlage der vormaligen Einwilligung erfolgten Daten-
verarbeitung. Dies gilt auch fur die Rechtswirksamkeit einer bis
zum Eingang des Widerrufes ergangenen, Sie betreffenden au-
tomatisierten Einzelfallentscheidung.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von
uns oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DSGVO).
Dies kann insbesondere erforderlich sein:

- zur Gewabhrleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,
einschlieBlich des Trainings und der Weiterentwicklung
technischer Systeme,

- zur Optimierung unserer internen Abl&ufe,

- zur Anonymisierung von Daten, z. B. um daraus Statistiken
zu erstellen,

- zu einer passgenauen Werbung fiir unsere eigenen Versi-
cherungsprodukte und fur andere Produkte der Unterneh-
men der Generali-Gruppe und deren Kooperationspartner
sowie fur Markt- und Meinungsumfragen,

- zur Verhinderung und Aufklarung von Straftaten, insbeson-
dere nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von Hinwei-
sen, die auf Versicherungsmissbrauch hindeuten kénnen.

Dartber hinaus verarbeiten wir lhre personenbezogenen Daten
zur Erflllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichts-
rechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewah-
rungspflichten oder unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrund-
lage fur die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen ge-
setzlichen Regelungen i. V. m. Art. 6 Abs. 1 Buchst. ¢ DSGVO.

Kategorien von Empfangern der personenbezogenen Daten

Ruckversicherer:

Von uns tbernommene Risiken versichern wir bei speziellen
Versicherungsunternehmen (Ruckversicherer). Daflir kann es er-
forderlich sein, lhre Vertrags- und ggf. Schadendaten an einen
Ruckversicherer zu Ubermitteln, damit dieser sich ein eigenes
Bild Uber das Risiko oder den Versicherungsfall machen kann.
Dariiber hinaus ist es moglich, dass der Riickversicherer unser
Unternehmen aufgrund seiner besonderen Sachkunde bei der
Risiko- oder Leistungsprifung sowie bei der Bewertung von Ver-
fahrensablaufen unterstitzt. Wir Ubermitteln Ihre Daten an den
Ruckversicherer nur, soweit dies fur die Erfullung unseres Versi-
cherungsvertrages mit Ihnen erforderlich ist bzw. im zur Wah-
rung unserer berechtigten Interessen erforderlichen Umfang. Na-
here Informationen kbnnen Sie von unseren Ruckversicherern
erhalten:

- Assicurazioni Generali Luxembourg Branch,

Boulevard Marcel Cahen 52, 1311 Luxembourg, Luxemburg
- Generali Deutschland AG,

Adenauerring 7, 81737 Munchen,
- Pharma-Rickversicherungs-Gemeinschatft,

KdniginstralRe 107, 80802 Minchen
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Vermittler:

Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsvertrage von ei-
nem Vermittler betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler die
zum Abschluss und zur Durchfiihrung des Vertrages ben6-
tigten Antrags-, Vertrags- und Schadendaten. Auch Ubermit-
telt unser Unternehmen diese Daten an die Sie betreuenden
Vermittler, soweit diese die Informationen zu lhrer Betreuung
und Beratung in lhren Versicherungs- und Finanzdienstleis-
tungsangelegenheiten bendtigen.

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:
Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unterneh-
mensgruppe nehmen bestimmte Datenverarbeitungsaufga-
ben fur die in der Gruppe verbundenen Unternehmen zentral
wahr. Soweit ein Versicherungsvertrag zwischen lhnen und
einem oder mehreren Unternehmen unserer Gruppe besteht,
koénnen lhre Daten etwa zur zentralen Verwaltung von An-
schriftendaten, fir den telefonischen Kundenservice, zur Ver-
trags- und Schadenbearbeitung, furr In- und Exkasso oder zur
gemeinsamen Postbearbeitung zentral durch ein Unterneh-
men der Gruppe verarbeitet werden. Soweit wir auf Basis der
Wirdigung der Umstéande annehmen diirfen, dass Sie Post,
E-Mails oder Zahlungen nicht an das fur Ihr Anliegen zustan-
dige Konzernunternehmen adressiert haben, bemiihen wir
uns in bestimmten Féllen fehladressierte Post- und E-Mailein-
génge sowie Zahlungen innerhalb des Konzerns an das zu-
standige Unternehmen weiterzuleiten.

Zur Erflllung gesetzlicher Verpflichtungen (z. B. aus dem
Handelsrecht) oder auf Basis berechtigter Interessen kénnen
wir auch Daten an die Generali Deutschland AG als Oberge-
sellschaft der deutschen Unternehmensgruppe, an die Assi-
curazioni Generali S.p.A. als Konzernmutter der internationa-
len Generali-Gruppe sowie an andere Gesellschaften der
deutschen oder internationalen Generali-Gruppe tbertragen.
In unserer Dienstleisterliste im Internet unter
http://www.dialog-versicherung.de/datenschutz finden Sie die
Unternehmen, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung
teilnehmen.

Externe Dienstleister:

Wir bedienen uns zur Erfiillung unserer vertraglichen und
gesetzlichen Pflichten zum Teil externer Dienstleister.

Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer
und Dienstleister, zu denen nicht nur voriibergehende Ge-
schéaftsbeziehungen bestehen, kdnnen Sie der jeweils aktu-
ellen Version auf unserer Internetseite unter
http://www.dialog-versicherung.de/datenschutz entnehmen.

Soweit mehrere Unternehmen |hre personenbezogenen Da-
ten in gemeinsamer Verantwortlichkeit (Art. 26 DSGVO) ver-
arbeiten, haben sich die jeweiligen Unternehmen unterei-
nander vertraglich dazu verpflichtet, ihre datenschutzrechtli-
chen Pflichten (einschlie3lich Informationspflichten und Be-
troffenenrechte) in der Regel in eigener Verantwortung zu
erfllen.

Weitere Empfénger:

Dariiber hinaus kénnen wir Ihre personenbezogenen Daten
an weitere Empfanger tibermitteln, wie etwa an Behorden
zur Erfillung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z. B. Sozial-
versicherungstrager, Finanzbehdrden oder Strafverfolgungs-
behdrden).

Dauer der Datenspeicherung

Wir I6schen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie fur
die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind.
Dabei kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten
fur die Zeit aufbewahrt werden, in der Anspriiche gegen un-
ser Unternehmen geltend gemacht werden kdnnen (gesetzli-
che Verjahrungsfrist von drei oder bis zu dreif3ig Jahren).
Zudem speichern wir lhre personenbezogenen Daten, so-
weit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende
Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter
anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenord-
nung und dem Geldwéaschegesetz. Die Speicherfristen be-
tragen danach bis zu zehn Jahre.
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Betroffenenrechte

Sie kdnnen unter der 0. g. Adresse Auskunft Uber die zu Ihrer
Person gespeicherten Daten verlangen. Darliber hinaus kénnen
Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder
die Léschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein
Recht auf Einschrankung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein
Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in
einem strukturierten, gangigen und maschinenlesbaren Format
zustehen.

Widerspruchsrecht

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interes-
sen, kdnnen Sie dieser Verarbeitung mit Wirkung fir die Zu-
kunft widersprechen, wenn sich aus lhrer besonderen Situa-
tion Griinde ergeben, die gegen die Datenverarbeitung spre-
chen.

Einer Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten zu Zwe-
cken der Direktwerbung kdnnen sie jederzeit ohne Angabe
von Grinden mit Wirkung fir die Zukunft widersprechen.
Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und ist an den oben
genannten Verantwortlichen fir die Datenverarbeitung zu
richten.

Beschwerderecht

Sie haben die Méglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den
oben genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Daten-
schutzaufsichtsbehérde zu wenden. Die firr uns zustandige Da-
tenschutzaufsichtsbehorde ist:

Bayerisches Landesamt fur Datenschutzaufsicht
Postfach 1349
91504 Ansbach

Bonitatsauskiinfte

Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen notwen-
dig ist, fragen wir bei dem Verband der Vereine Creditreform
e.V., Hellersbergstr.12, 41460 Neuss, dem Bundesanzeiger Ver-
lag GmbH, Amsterdamer Str. 192, 50735 KdIn oder der Auskunf-
tei infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-
Baden Informationen zur Beurteilung Ihres allgemeinen Zah-
lungsverhaltens ab.

Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirt-
schaft

Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis- und Informati-
onssystem (HIS) der informa HIS GmbH, Kreuzberger Ring 68,
65205 Wiesbaden zur Sachverhaltsaufklarung bei der Schaden-
prifung sowie bei der Bekampfung von Versicherungsmiss-
brauch. Dafir ist ein Austausch bestimmter personenbezogener
Daten mit dem HIS erforderlich. Eine Beschreibung des HIS fin-
den Sie im Internet unter www.informa-HIS.de.

Datenaustausch mit lhrem fritheren Versicherer

Um lhre Angaben bei Eintritt des Versicherungsfalls Gberprifen
und bei Bedarf erganzen zu kénnen, kann im daftr erforderli-
chen Umfang ein Austausch von personenbezogenen Daten mit
dem von lhnen im Antrag benannten friiheren Versicherer erfol-
gen.

Dateniibermittlung in ein Drittland

Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister au3erhalb
des Européaischen Wirtschaftsraums (EWR) Ubermitteln, erfolgt
die Ubermittlung nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kom-
mission ein angemessenes Datenschutzniveau bestatigt wurde
oder andere angemessene Datenschutzgarantien (z. B. verbind-
liche unternehmensinterne Datenschutzvorschriften oder EU-
Standardvertragsklauseln) vorhanden sind. Detaillierte Informati-
onen dazu kdnnen Sie unter den oben genannten Kontaktinfor-
mationen anfordern.
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Automatisierte Einzelfallentscheidungen

Im Rahmen von Entscheidungsfindungen nutzen wir auch
automatisierte Prozesse. Ausschlie3lich automatisierte Ent-
scheidungen im Einzelfall gemaf Art. 22 DSGVO finden je-
doch nicht statt, wenn die Entscheidung zu einem fiir Sie
nachteiligen Ergebnis fiihren sollte.

Anderung der Datenschutzhinweise

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzbestimmungen zu
andern. Eine aktuelle Version finden Sie jederzeit auf unse-
rer Website unter unter
http://www.dialog-versicherung.de/datenschutz.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten fur einen oben
nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen darliber zuvor
informieren.

0200237 1/10.2022 3von3


http://www.dialog-versicherung.de/datenschutz

	Sammelmappe3_komplett.pdf
	Antrag auf Bauherren_Unfallversicherung_fin_V2
	Deckblatt_final.pdf
	Antrag auf Bauherren_Unfallversicherung_fin_V1.pdf


	Sammelmappe7.pdf
	zugehörige Dokumente inkl. Deckblatt
	Beratungsprotokoll Unfallvers 231005 072019.pdf
	zugehörige Dokumente inkl. Deckblatt.pdf
	Sammelmappe6.pdf
	77264 12 2021 Schweigepfl Erkl SEE
	77265 12 2020 Anlage SEE
	0200237 10 2022 Hinweise zum Schutz Ihrer Daten
	Bedingungsheft Gruppenunfall Bauhelfer 11234 07 2022
	IPID echte Gruppenverträge 11113 062023
	Kundeninformation FK SUH 40792 092023
	Zusatzerklaerung zur Unfallvers 072019

	Deckblatt Zugehörige Unterlagen Bauherren-Gruppenunfall.pdf




	Vermittler 1: 
	Vermittler 2: 
	Neu/Ersatz?: Off
	aufzuh: 
	Verträge: 

	bereits Kunde?: Off
	VersicherungsscheinNr unserer Gesellschaft: 
	Kundennummer: 
	Anrede: Off
	Anrede Text: 
	Name VN: 
	Vorname Titel 1: 
	Vorname Titel 2: 
	Straße HausNr 1: 
	PLZ: 
	Ort: 
	Tel priv: 
	Tel gesch: 
	EMail: 
	Staatsangehörigkeit: 
	Geburtsdatum: 
	derzeitige TätigkeitBeruf: 
	Familienstand: 
	Sepa einmalig: Off
	IBAN: 
	BIC: 
	Name des Kreditinstituts: 
	Ort Sepa: 
	Datum Sepa: 
	Name Straße und Hausnummer Land Postleitzahl und Ort Sepa 1: 
	Name Straße und Hausnummer Land Postleitzahl und Ort Sepa 2: 
	Versicherungsbeginn: 
	Ablauf: 
	Dauer Bauvorhaben Dropdown1: [1 Jahr]
	Straße Hausnr Baugrundst 1: 
	Straße Hausnr Baugrundst 2: 
	Personen: 
	Mitgl: 
	 namentl: 
	erfassen?: Off


	Bauherr mitvers?: Off
	Anzahl Personen Bauherren: [ ]
	Vorname 1: 
	Nachname 1: 
	Geburtsdatum TTMMJJ 1: 
	Vorname 2: 
	Nachname 2: 
	Geburtsdatum TTMMJJ 2: 
	Vorname 3: 
	Nachname 3: 
	Geburtsdatum TTMMJJ 3: 
	Vorname 4: 
	Nachname 4: 
	Geburtsdatum TTMMJJ 4: 
	Vorname 5: 
	Nachname 5: 
	Geburtsdatum TTMMJJ 5: 
	Vorname 6: 
	Nachname 6: 
	Geburtsdatum TTMMJJ 6: 
	Vorname 7: 
	Nachname 7: 
	Geburtsdatum TTMMJJ 7: 
	Vorname 8: 
	Nachname 8: 
	Geburtsdatum TTMMJJ 8: 
	Vorname 9: 
	Nachname 9: 
	Geburtsdatum TTMMJJ 9: 
	Vorname 10: 
	Nachname 10: 
	Geburtsdatum TTMMJJ 10: 
	Vorname 11: 
	Nachname 11: 
	Geburtsdatum TTMMJJ 11: 
	Vorname 12: 
	Nachname 12: 
	Geburtsdatum TTMMJJ 12: 
	Vorname 13: 
	Nachname 13: 
	Geburtsdatum TTMMJJ 13: 
	Vorname 14: 
	Nachname 14: 
	Geburtsdatum TTMMJJ 14: 
	Vorname 15: 
	Nachname 15: 
	Geburtsdatum TTMMJJ 15: 
	Versicherungssummen: Off
	Anzahl Personen Bauhelfer: 
	Nettoeinmalbeitrag je versicherte Person: 
	Nettoeinmalbeitrag EUR: 
	Versicherungsteuer 19: 
	Bruttoeinmalbeitrag EUR: 
	Vorversicherer: Off
	Gesellschaft: 
	Versicherungsscheinnummer: 
	Gesellschaft Ablaufdat: 
	Gesellschaft gekünd: 
	zum: 

	Gesellschaft gek: 
	von: 

	Vorschäden: Off
	Schadenart: 
	Schadenursache: 
	Anz: 
	Schäden: 

	Gesamtentsch: 
	Ort/ Dat Empfangsbest: 
	Ort/ Dat Unterschr: 
	Antrag: 

	Versicherungsschein Nr: 
	ja_3: Off
	OrgBereich: 
	VermittlerNr: 
	Aufzuhebende Verträge: 
	Beratungsprotokoll Firmenkunden: 
	Gesprächsteilnehmer: 
	VorgangsAntragsNr: 
	TerminOrt: 
	1 Persönliche Angaben weitere Personendaten siehe Antrag vom: 
	FirmaName Vorname: 
	VersicherungsscheinnummerRow1: 
	GesellschaftRow1: 
	SparteRow1: 
	VersicherungsscheinnummerRow2: 
	GesellschaftRow2: 
	SparteRow2: 
	VersicherungsscheinnummerRow3: 
	GesellschaftRow3: 
	SparteRow3: 
	3 Gesprächsanlass 1: 
	3 Gesprächsanlass 2: 
	HaftpflichtversicherungsSchutz gegen Schadenersatzansprüche Dritter bei Personenund Sachschäden: Off
	UnfallversicherungsSchutz: Off
	Kündigung  Umstellung einer Vorversicherung: Off
	Sonstiges: Off
	Betriebshaftpflichtversicherung: Off
	Baugewerbe: Off
	Handwerksbetrieb nicht Baugewerbe: Off
	Landwirtschaftlicher BetriebTierhalter: Off
	Sonstige Haftpflichtrisiken Beschreibung: Off
	VertragsänderungSonstiges: Off
	Bürou Handelsbetrieb: Off
	Freie Berufe: Off
	Vereine: Off
	Private RisikenHausund: Off
	GaststättenBeherbergungsbetrieb: Off
	KfzTankstelleGaragenbetrieb: Off
	Unterrichtswesen Schulen: Off
	Freizeiteinrichtungkurzfristige Risiken: Off
	Grundbesitzer Bauherr: 
	undefined: 
	Invalidität mit: Off
	Todesfall: Off
	Progression in: Off
	Unfallrente: Off
	Übergangsleistung: Off
	Tagegeld ab: Off
	Vereinsunfallversicherung: Off
	Berufsunfälle: Off
	Betriebliche Gruppenunfallversicherung: Off
	Deckung innerhalb und außerhalb Beruf: Off
	Direktanspruch der versicherten Personen: Off
	mit Weg: Off
	VertragsänderungSonstiges_2: 
	im Vergleich zur Vorversicherung bestehen: 
	Der Abschluss folgender Lösungen wird empfohlen Produktpakete oder Kernleistungen: 
	undefined_3: 
	Begründung: 
	6 Zusätzliche Angaben und Hinweise zum Beratungsgespräch 1: 
	6 Zusätzliche Angaben und Hinweise zum Beratungsgespräch 2: 
	ja: Off
	nein: Off
	Bei Nichtakzeptanz der Lösung Der Antrag weicht von dem Lösungsvorschlag des Vermittlers ab bzw wird nicht gestellt aus folgenden Gründen 1: 
	Bei Nichtakzeptanz der Lösung Der Antrag weicht von dem Lösungsvorschlag des Vermittlers ab bzw wird nicht gestellt aus folgenden Gründen 2: 
	ja_2: Off
	Haftpflichversicherung: Off
	Informationen über den Vermittler seine Beratungsgrundlage sowie die Schlichtungsstelle wurden ausgehändigt: 
	Unfallversicherung: 
	NotizRow1: 
	NotizRow2: 
	NotizRow3: 
	Transportbetrieb: Off
	Umwelthaftpflichtversicherung: Off
	Umweltschadensversicherung: Off
	Heilwesen: Off
	KrankenhaustagegeldGenesungsgeld: Off
	sonstige Leistungen: Off
	Ärzte und Zahnärzte: Off
	ohne Weg: Off
	Unfall: Off
	undefined_2: 
	Tagegeld ab 1: 
	Reset: 


